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Beschluss zur Änderung des Beschlusses zur 
49. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Münster im Stadtbezirk Münster-Süd-
ost im Stadtteil Wolbeck im Bereich Frecken-
horster Straße / Kreuzbach 

Der Rat der Stadt Münster hat am 20.9.2023 den fol-
genden Beschluss gefasst: 
Der Beschluss des Rates der Stadt Münster vom 
11.12.2013 zur 49. Änderung des Flächennutzungs-
plans (FNP) im Stadtbezirk Münster-Südost, im Stadt-
teil Wolbeck im Bereich Freckenhorster Str. / Kreuz-
bach wird gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 und § 1 Absatz 8 
Baugesetzbuch (BauGB) geändert.

Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Müns-
ter wird hiermit bekanntgemacht. 
Die Abgrenzung des Bereichs der 49. Änderung des 
Flächennutzungsplans ist aus dem abgedruckten 
Übersichtsplan Nr. 1 zu ersehen. 

Münster, den 26. September 2023
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe

Beschluss zur Änderung des Aufstellungsbe-
schlusses des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 563: Wolbeck – Freckenhors-
ter Straße / Kreuzbach 

Der Rat der Stadt Münster hat am 20.9.2023 den fol-
genden Beschluss gefasst: 
Der Beschluss des Rates der Stadt Münster vom 
11.12.2013 zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 563: Wolbeck – Freckenhorster 
Str. / Kreuzbach wird geändert. 
Innerhalb des Gebietes liegen die folgenden Flurstü-
cke: 
Gemarkung Wolbeck-Kirchspiel:
Flur 20 – Teile des Flurstücks 113, 
Flur 22 – Teile des Flurstücks 152. 
Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Müns-
ter wird hiermit bekanntgemacht. 
Die Abgrenzung des Bereichs des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 563 ist aus dem abgedruckten 
Übersichtsplan Nr. 2 zu ersehen. 

Münster, den 26. September 2023
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe

Übersichtsplan Nr. 2
Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 563

Übersichtsplan Nr. 1
Bereich der 49. Änderung des Flächennutzungsplans
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Beschluss zur Änderung des Beschlusses zur 
88. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Stadt Münster im Stadtbezirk Münster-
Hiltrup in den Stadtteilen Berg Fidel und 
Hiltrup Mitte im Bereich Östlich der West-
falenstraße / Westlich der Bahnstrecke 
Hamm-Emden / Nördlich Merkureck und der 
Bebauung Im Dahl / Südlich der Bebauung 
Gorenkamp 

Der Rat der Stadt Münster hat am 20.9.2023 den fol-
genden Beschluss gefasst: 
Der vom Rat am 6.4.2022 gefasste Beschluss zur 
88. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der 
Stadt Münster wird um den Bereich westlich der Ho-
hen Geest bis zur Westfalenstraße erweitert.
Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Müns-
ter wird hiermit bekanntgemacht. 
Die Abgrenzung des Bereichs der 88. Änderung des 
Flächennutzungsplans ist aus dem abgedruckten 
Übersichtsplan Nr. 3 zu ersehen. 

Münster, den 26. September 2023
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe

Beschluss zur Änderung des Aufstellungs-
beschlusses des Bebauungsplans Nr. 627: 
Östlich der Westfalenstraße / Westlich der 
Bahnstrecke Hamm-Emden / Nördlich Mer-
kureck und der Bebauung Im Dahl / Südlich 
der Bebauung Gorenkamp 

Der Rat der Stadt Münster hat am 20.9.2023 den fol-
genden Beschluss gefasst: 
Der vom Rat am 6.4.2022 gefasste Beschluss zur Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 627 wird um den 
Bereich westlich der Hohen Geest bis zur Westfalen-
straße erweitert.
Innerhalb des Bebauungsplangebiets liegen nunmehr 
die folgenden Flurstücke: 
Gemarkung Hiltrup, Flur 7, Flurstück 626, Teile der 
Flurstücke 618, 619, 627. 
Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Müns-
ter wird hiermit bekanntgemacht. 
Die Abgrenzung des Bereichs des Bebauungsplans 
Nr. 627 ist aus dem abgedruckten Übersichtsplan Nr. 4 
zu ersehen. 

Münster, den 26. September 2023
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe

Übersichtsplan Nr. 3
Bereich der 88. Änderung des Flächennutzungsplans

Übersichtsplan Nr. 4
Bereich des Bebauungsplans Nr. 627
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Beschluss zur 122. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Münster im 
Stadtbezirk Münster-Südost, Stadtteil Grem-
mendorf im Bereich Westlich Höltenweg / 
Nördlich Umgehungsbahn 

Der Rat der Stadt Münster hat am 20.9.2023 den fol-
genden Beschluss gefasst: 
Der Flächennutzungsplan (FNP) ist gemäß § 2 Abs. 1 
und § 1 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) im Stadtbezirk 
Münster-Südost, im Stadtteil Gremmendorf im Bereich 
westlich Höltenweg / nördlich Umgehungsbahn zu 
ändern (122. Änderung des FNP). 
Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Müns-
ter wird hiermit bekanntgemacht. 
Die Abgrenzung des Bereichs der 122. Änderung des 
Flächennutzungsplans ist aus dem abgedruckten 
Übersichtsplan Nr. 5 zu ersehen. 

Münster, den 26. September 2023
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe

Übersichtsplan Nr. 5
Bereich der 122. Änderung des Flächennutzungsplans

Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans Nr. 635:  
Gremmendorf – Westlich Höltenweg /  
Nördlich Umgehungsbahn 

Der Rat der Stadt Münster hat am 20.9.2023 den fol-
genden Beschluss gefasst: 
Für den Bereich westlich Höltenweg / nördlich Umge-
hungsbahn im Stadtteil Gremmendorf ist gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB i. V. m. § 12 BauGB ein vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan i. S. d. § 30 BauGB zur Festsetzung 
der Art und des Maßes der baulichen Nutzung, der 
überbaubaren Grundstücksflächen und der Verkehrs-
flächen aufzustellen (Bebauungsplan Nr. 635). 
Innerhalb dieses Gebietes liegen die folgenden Flurstü-
cke: 
Gemarkung Münster, Flur 173, 
Flurstücke: 115, 161, 163, 165, 181, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191 und 192. 
Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Müns-
ter wird hiermit bekanntgemacht. 
Die Abgrenzung des Bereichs des Bebauungsplans 
Nr. 635 ist aus dem abgedruckten Übersichtsplan Nr. 6 
zu ersehen. 

Münster, den 26. September 2023
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe

Übersichtsplan Nr. 6
Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 635
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Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs-
plans Nr. 645: Gartenstraße / Stühmerweg / 
Goldstraße 

Der Rat der Stadt Münster hat am 20.9.2023 den fol-
genden Beschluss gefasst: 
Für den Bereich Gartenstraße / Stühmerweg / Gold-
straße ist gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
ein Bebauungsplan im Sinne des § 30 BauGB zur Fest-
setzung von Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
überbaubaren Grundstücksflächen und der Verkehrs-
flächen aufzustellen (Bebauungsplan Nr. 645). 
Innerhalb des Plangebiets liegen die folgenden Flurstü-
cke: 
Gemarkung Münster, 
Flur 113, 
Flurstücke 417, 549, 550, 577, 578, 836, 898, 899, 920, 
Teile der Flurstücke 900 und 911. 

Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Müns-
ter wird hiermit bekanntgemacht. 
Die Abgrenzung des Bereichs des Bebauungsplans 
Nr. 645 ist aus dem abgedruckten Übersichtsplan Nr. 7 
zu ersehen. 

Münster, den 26. September 2023
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe
 

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die 
Neuregelung der Bewohnerparkgebühren – 
„Bewohnerparkausweis-Gebührenordnung“  
vom 15.2.2023

vom 22.9.2023
Gemäß §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 lit. f, dritter Fall der 
Gemeindeordnung NRW in der aktuellen Fassung (SGV.
NRW 2023) hat der Rat der Stadt Münster in seiner 
Sitzung am 20.09.2023 beschlossen: 
 
Artikel 1:
Die Satzung über die Erteilung von Bewohnerparkaus-
weisen (Bewohnerparkausweis-Gebührenordnung) 
der Stadt Münster (Amtsblatt der Stadt Münster 2023 
Nr. 4 S. 35) wird rückwirkend zum 1.7.2023 aufgeho-
ben. 
 
Artikel 2:
Diese Aufhebungssatzung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Ortssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW wird 
hingewiesen. Diese Bestimmung lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 22. September 2023
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe

Übersichtsplan Nr. 7
Bereich des Bebauungsplans Nr. 645
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Satzung zum Schutz und zur Entwicklung 
des Baumbestandes in der Stadt Münster 
(Baumschutzsatzung)

vom 22.9.2023 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.7.1994 (SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13.4.2022 (GV. NRW. S. 
490), und des § 29 Abs. 1 des Gesetzes über Natur-
schutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-
setz – BNatschG), zuletzt geändert am 8.12.2022 (BGBl. 
I S. 2240), in Verbindung mit § 49 des Gesetzes zum 
Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landes-
naturschutzgesetz – LNatSchG NRW) vom 21.7.2000 
(SGV. NRW. 791), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 1.2.2022 (GV. NRW. S. 139) hat der Rat 
der Stadt Münster in seiner Sitzung am 20.9.2023 fol-
gende Satzung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich, Schutzzweck

(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Stadt 
Münster im Sinne des § 34 BauGB sowie die 
Gebiete innerhalb des Geltungsbereiches der Be-
bauungspläne im Sinne des § 30 BauGB, soweit 
letztere nicht eine land- oder forstwirtschaftli-
che Nutzung festsetzen.

(2) Die Erklärung der Bäume zu geschützten Land-
schaftsbestandteilen (§29 BNatSchG) erfolgt mit 
dem Ziel, sie zu erhalten, weil sie
 - das Orts- und Landschaftsbild beleben und 

gliedern,
 - zur Verbesserung der Lebensqualität und 

Sicherung der Naherholung beitragen,
 - zur Erhaltung und Verbesserung des Stadtkli-

mas beitragen, insbesondere hinsichtlich der 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels,

 - die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
fördern und sichern,

 - der Luftreinhaltung dienen und
 - vielfältige Lebensräume darstellen.

 
§ 2 Schutzgegenstand

(1) Die Bäume im Geltungsbereich dieser Satzung 
werden im nachstehend bezeichneten Umfang 
zu geschützten Landschaftsbestandteilen er-
klärt.

(2) Geschützt sind:
a. Bäume mit einem Stammumfang von min-

destens 100 cm (Eiben mindestens 60 cm),
b. Mehrstämmig ausgebildete Bäume, wenn 

wenigstens ein Stamm einen Umfang von 
mindestens 80 cm aufweist und einer der 
weiteren Stämme einen Umfang von min-

destens 30 cm aufweist. Zur Ermittlung der 
Ersatzpflanzung wird die Summe der Stam-
mumfänge zugrunde gelegt.

c. Bäume mit jeweils einem Stammumfang von 
mindestens 80 cm, wenn sie in einer Gruppe 
von mindestens fünf Bäumen so zusammen-
stehen, dass sich die Kronenbereiche berüh-
ren,

d. Ersatzpflanzungen gemäß § 8 dieser Satzung 
vom Zeitpunkt der Pflanzung an,

e. Bäume, die aufgrund von Festsetzungen eines 
Bebauungsplanes zu erhalten sind oder ge-
pflanzt wurden.

Grundsätzlich wird der Stammumfang in einer 
Höhe von 100 cm über dem Erdboden gemessen. 
Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, ist der 
Stammumfang unmittelbar darunter maßgebend.  

(3) Diese Satzung gilt nicht für
a. Obstbäume, wenn sie einer gewerblichen 

Nutzung dienen,
b. Wald im Sinne des § 2 des Gesetzes zur Erhal-

tung des Waldes und zur Förderung der Forst-
wirtschaft (Bundeswaldgesetz – BWaldG) und 
des § 1 des Landesforstgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz – 
LFoG), 

c. Bäume in Baumschulen und Gärtnereien, 
wenn sie einer gewerblichen Nutzung dienen,

d. Bäume in Botanischen Gärten.
(4) Von dieser Satzung bleiben unberührt
 Weitergehende Schutzvorschriften für Bäume, 

Baumgruppen und Baumreihen, die als Natur-
denkmale oder geschützte Landschaftsbestand-
teile gemäß §§ 28, 29 des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) bzw. §§ 39, 42, 43, 48 des 
Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG NRW) 
ausgewiesen sind sowie für Bäume, die als Allee 
oder Teil einer Allee gemäß § 41 LNatSchG NRW 
gesetzlich geschützt sind.

(5) Von der Ersatzverpflichtung können in beson-
ders begründeten Fällen Ausnahmen  zugelassen 
werden. 

§ 3 Verbotene Handlungen

(1) Es ist verboten, die geschützten Bäume zu be-
seitigen, zu zerstören, zu beschädigen oder in 
ihrer typischen Erscheinungsform wesentlich zu 
verändern. Verboten sind auch in diesem Sinne 
schädliche Einwirkungen auf den Raum, den 
geschützte Bäume zur Existenz benötigen (Bo-
denflächen unter dem Traufbereich zuzüglich 1,5 
m nach allen Seiten).

(2) Schädigungen und Beeinträchtigungen im Sinne 
dieser Satzung sind insbesondere: 
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a. das Kappen von Bäumen,
b. das Verändern des arttypischen Habitus 

durch unsachgemäße Schnittmaßnahmen,
c. das Kappen und Abschneiden von Wurzeln,
d. Beschädigungen des Stammes oder der Rin-

de,
e. das Anbringen von Verankerungen und Ge-

genständen, die Bäume gefährden oder schä-
digen,

f. Abgrabungen, Ausschachtungen, Aufschüt-
tungen oder Verdichtungen im Wurzelbe-
reich 

g. Versiegelungen des Wurzelbereiches mit was-
ser- und luftundurchlässigen Materialien (z. B. 
Asphalt, Beton oder Ähnlichem),

h. das Ausbringen von Herbiziden,
i. das Lagern, Ausschütten oder Ausgießen von 

Salzen, Säuren, Ölen, Laugen, Farben, Abwäs-
sern oder Baumaterialien im Wurzelbereich,

j. das Befahren und Beparken des Wurzelbe-
reiches, soweit dieser nicht zur befestigten 
Fläche gehört sowie

k. Grundwasserabsenkungen oder -anstauun-
gen im Zuge von Baumaßnahmen.

(3) Nicht unter die Verbote des § 3 fallen fachge-
rechte Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen, z.B. 
schonende Form- und Pflegeschnitte, die dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechen, insbe-
sondere:
a. die Beseitigung abgestorbener Äste,
b. die Behandlung von Wunden,
c. die Beseitigung von Krankheitsherden,
d. die Belüftung und Bewässerung des Wurzel-

werkes,
e. die Herstellung des Lichtraumprofils an Stra-

ßen sowie der Schnitt an Formgehölzen.
(4) Nicht verboten sind unaufschiebbare Akutmaß-

nahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit 
bzw. Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für 
Personen und/oder zur Vermeidung bedeuten-
der Sachschäden. Diese sind der Stadt Münster 
nachträglich unverzüglich unter Darlegung der 
Gründe anhand einer Fotodokumentation, aus 
der der Zustand des Baumes vor und nach der 
Durchführung der Maßnahme hervorgeht, anzu-
zeigen und in Schriftform zuzuleiten.

§ 4 Schutz- und Pflegemaßnahmen

(1) Eigentümerinnen/Eigentümer und Nutzungs-
berechtigte haben die auf ihren Grundstücken 
stehenden Bäume zu erhalten, zu pflegen und 
schädigende Einwirkungen auf die geschützten 
Objekte zu unterlassen. Entstandene Schäden 
sind fachgerecht zu sanieren.

(2) Sind geschützte Bäume gefährdet, so kann die 

Stadt Münster die Eigentümerinnen/ Eigentümer 
oder Nutzungsberechtigten des Grundstückes 
verpflichten, Maßnahmen zur Pflege, zur Erhal-
tung und zum Schutz von gefährdeten Bäumen 
zu treffen. Dies gilt insbesondere im Zusammen-
hang mit der Durchführung von Baumaßnah-
men.

(3) Die Stadt Münster kann anordnen, dass die 
Eigentümerinnen/Eigentümer oder Nutzungs-
berechtigen die Durchführung bestimmter 
Erhaltungs-, Pflege- und Schutzmaßnahmen an 
geschützten Bäumen durch die Stadt Münster 
oder durch von ihr Beauftragte gegen Kosten-
übernahme zu dulden haben, sofern die Durch-
führung durch die Pflichtige/den Pflichtigen den 
Belangen des Baumschutzes (§1) voraussichtlich 
nicht Rechnung tragen würde.

§ 5 Ausnahmen und Befreiungen 

(1) Eine Ausnahme ist zuzulassen, wenn
a. Eigentümerinnen/Eigentümer oder Nutzungs-

berechtigte aufgrund von Vorschriften des 
öffentlichen Rechts verpflichtet sind, die ge-
schützten Bäume zu entfernen oder zu verän-
dern und sie sich nicht in zumutbarer Weise 
von dieser Verpflichtung befreien können,

b. eine nach baurechtlichen Vorschriften zuläs-
sige genehmigungs- oder anzeigepflichtige 
Nutzung des Grundstücks sonst nicht oder 
nur unter wesentlichen Beschränkungen ver-
wirklicht werden kann,

c. von den geschützten Bäumen bedeutende 
Gefahren für Personen oder für Sachen von 
bedeutendem Wert ausgehen und die Gefah-
ren nicht auf andere Weise mit zumutbarem 
Aufwand beseitigt werden können,

d. der geschützte Baum krank ist und die Erhal-
tung auch unter Berücksichtigung des öf-
fentlichen Interesses daran mit zumutbarem 
Aufwand nicht möglich ist,

e. die Beseitigung der geschützten Bäume aus 
überwiegendem öffentlichen Interesse drin-
gend erforderlich ist oder

f. die Entnahme einzelner Bäume in einem Be-
stand der besseren Entwicklung benachbar-
ter Bäume dient (Auslichtung des Bestandes).

Die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Aus-
nahme nach Buchstabe a bis f sind von dem An-
tragsstellenden nachzuweisen.

(2) Die Stadt Münster kann auf Antrag der Eigentü-
merinnen/Eigentümer oder Nutzungsberech-
tigten eine Befreiung von den Verboten des § 3 
zulassen, wenn 
a. dies aus Gründen des überwiegenden öf-

fentlichen Interesses, einschließlich solcher 
sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig 
ist oder 
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b. die Durchführung der Vorschriften im Einzel-
fall zu einer unzumutbaren Belastung führen 
würde und die Abweichung mit den Belan-
gen von Naturschutz und Landschaftspflege 
vereinbar ist.

§ 6 Genehmigungsverfahren

(1) Ausnahmen oder Befreiungen sind bei der 
Stadt Münster schriftlich mit Begründung zu 
beantragen. Dem Antrag ist ein Bestandsplan 
beizufügen, aus dem die auf dem Grundstück 
befindlichen geschützten Bäume nach Standort, 
Art, Höhe, Stammumfang, Kronendurchmesser 
ersichtlich sind. Die Stadt Münster kann die 
Beibringung eines einschlägigen Gutachtens, als 
Grundlage der Entscheidung für die Ausnahme-
genehmigung oder Befreiung, verlangen. 

(2) Die Entscheidung über einen Ausnahme- oder 
Befreiungsantrag ist schriftlich zu erteilen; sie 
kann mit Nebenbestimmungen, insbesondere 
einem Widerrufsvorbehalt verbunden werden. 
Die Genehmigung ist auf 3 Jahre nach der Be-
kanntmachung befristet. Auf Antrag kann die 
Frist um jeweils ein Jahr verlängert werden.

(3) Für Bäume auf Liegenschaften der Stadt Münster 
gilt die Satzung ebenfalls, ohne dem Genehmi-
gungsverfahren gem. § 6 zu unterliegen. Eine 
fachliche Beurteilung zur Fällung der Bäume ist 
zu dokumentieren.

§ 7 Verfahren bei Bauvorhaben

(1) Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich 
dieser Satzung eine Baugenehmigung bean-
tragt, so sind in einem Bestandsplan die auf dem 
Grundstück vorhandenen geschützten Bäume 
mit Baumart, Standort, Höhe, Stammumfang 
und Kronendurchmesser einzutragen und un-
verzüglich unter Hinweis auf die beabsichtigte 
Baumaßnahme dem Bauordnungsamt zuzulei-
ten. Gleiches gilt für alle geschützten Bäume, die 
auf Nachbargrundstücken und im öffentlichen 
Raum stehen und von der geplanten Baumaß-
nahme betroffen sind. 

(2) Wird die Baugenehmigung für ein Vorhaben 
beantragt, bei dessen Verwirklichung geschützte 
Bäume entfernt, zerstört, geschädigt oder verän-
dert werden sollen, so ist der Antrag auf Ausnah-
me oder Befreiung gemäß § 5 dem Bauantrag 
beizufügen.

(3) Absatz 1 gilt auch für Bauvoranfragen und Ge-
nehmigungsfreistellungen nach § 63 BauONRW.

§ 8 Ersatzpflanzung, Ersatzgeldzahlung 

(1) Wird für die Beseitigung eines geschützten 
Baumes eine Ausnahme oder Befreiung nach § 5 
erteilt, kann die/der Antragstellende zur Ersatz-

pflanzung wie folgt verpflichtet werden:
a. Beträgt der Stammumfang des entfernten 

Baumes bis 150 cm (bei Eiben bis 110 cm), ist 
ein Ersatzbaum mit einem Stammumfang von 
18/20 cm, gemessen in 100 cm Höhe über 
dem Erdboden, zu pflanzen.

b. Beträgt der Stammumfang des entfernten 
Baumes mehr als 150 cm (bei Eiben mehr als 
110 cm), ist für jeden zusätzlichen angefan-
genen Stammumfang von 50 cm ein zusätz-
licher Baum der oben genannten Stärke zu 
pflanzen.

(2) Ist eine Ersatzpflanzung aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen (fachliche Gesichtspunkte 
eingeschlossen) ganz oder teilweise unmöglich, 
so ist eine Ersatzgeldzahlung in Höhe von 1.300 
€ je Baum (hierin sind der Wert des Baumes so-
wie die Kosten für die Pflanzung und die Fertig-
stellungspflege enthalten) zu leisten. Die Stadt 
Münster verwendet eingenommene Ersatzgel-
der zweckgebunden, bevorzugt für Baumpflan-
zungen. 

(3) Die Ersatzpflanzung ist auf dem Grundstück 
vorzunehmen, auf dem der zur Beseitigung 
freigegebene Baum stand. Wenn die Grund-
stückgegebenheiten dies nicht zulassen, können 
im Ermessen der Genehmigungsbehörde auf die 
jeweiligen Verhältnisse angepasste Ersatzpflan-
zungen bestimmt werden. Als Ersatzpflanzung 
sind standortgerechte gleichartige Bäume zu 
verwenden. Die Ersatzpflanzung muss inner-
halb eines Jahres nach erfolgter Beseitigung des 
geschützten Baumes ausgeführt sein. Steht die 
Beseitigung im Zusammenhang mit einem Bau-
vorhaben, muss die Ersatzpflanzung innerhalb 
eines Jahres nach Fertigstellung des Baukörpers 
vollständig ausgeführt sein. Die Durchführung 
der Ersatzpflanzung ist der Stadt Münster unauf-
gefordert mitzuteilen. 

(4) Die Verpflichtung zur Ersatzpflanzung gilt erst 
dann als erfüllt, wenn die Gehölze angewachsen 
sind. Sie sind dauerhaft zu unterhalten und un-
terliegen sofort dem Schutz dieser Satzung.

(5) Ist ein geschützter Baum abgestorben oder im 
Sturm entwurzelt worden oder wird auf Grund-
lage des § 5 Abs. 1 Buchstabe a, d oder f eine 
Ausnahme/Befreiung erteilt, besteht keine Ver-
pflichtung zu einer Ersatzpflanzung oder einer 
Ersatzgeldzahlung. Eine Ersatzpflanzung wird in 
diesen Fällen empfohlen.

§ 9 Folgenbeseitigung

(1) Hat die Eigentümerin/der Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigte entgegen den Verboten des § 
3 ohne Ausnahmegenehmigung nach § 5 einen 
geschützten Baum entfernt oder zerstört, so 
ist sie/ er zur Ersatzpflanzung oder zur Leistung 
eines Ausgleichs nach § 8 verpflichtet.
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(2) Hat die Eigentümerin/der Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigte entgegen den Verboten 
des § 3 ohne eine Ausnahme nach § 5 einen ge-
schützten Baum geschädigt oder seinen Aufbau 
wesentlich verändert, ist sie/er verpflichtet, die 
Schäden oder Veränderungen zu beseitigen oder 
zu mildern, soweit dies möglich ist. Anderenfalls 
ist sie/er zu einer Ersatzpflanzung oder zur Leis-
tung eines Ersatzgeldes nach § 8 verpflichtet.

(3) Hat eine Dritte/ein Dritter einen geschützten 
Baum entfernt, zerstört oder geschädigt, so ist 
die Eigentümerin/der Eigentümer oder Nutzungs-
berechtigte zur Folgenbeseitigung nach den 
Absätzen 1 und 2 bis zur Höhe seines oder ihres 
Ersatzanspruchs gegenüber der Dritten/dem Drit-
ten verpflichtet. Sie/er kann sich hiervon befreien, 
wenn sie/er gegenüber der Stadt Münster die 
Abtretung ihres/seines Ersatzanspruchs erklärt.

§ 10 Betretungsrecht

Die Beauftragten der Stadt Münster sind berechtigt, 
die betreffenden Grundstücke nach angemessener 
Vorankündigung zum Zwecke der Durchführung die-
ser Satzung zu betreten. Sie sind verpflichtet, sich auf 
Verlangen der Grundstückseigentümerin/des Grund-
stückseigentümers oder des Nutzungsberechtigten 
auszuweisen. Sofern Gefahr im Verzug besteht, kann 
auf eine Vorankündigung verzichtet werden. Verwei-
gert die Eigentümerin/der Eigentümer oder Nutzungs-
berechtigte den Beauftragten der Stadt Münster den 
Zutritt, entscheidet die Genehmigungsbehörde gem. § 
6 Abs. 1 nach freier Würdigung des Sachverhalts.

§ 11 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 77 Abs.1 Nr. 10 
LNatSchG NRW handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig
a. entgegen den Verboten des § 3 dieser Sat-

zung geschützte Bäume beseitigt, zerstört, 
beschädigt oder verändert, ohne dass eine 
Ausnahmegenehmigung oder Befreiung 
vorläge,

b. der Anzeigepflicht nach § 6 und § 7 dieser 
Satzung nicht nachkommt oder falsche und 
oder unvollständige Angaben über geschütz-
te Bäume macht,

c. die auferlegte Erhaltungs-, Pflege- und 
Schutzmaßnahmen (§ 4) nicht erfüllt,

d. nach § 8 keine Ersatzpflanzungen durchführt 
und unterhält und/oder keine Ersatzgeldzah-
lungen entrichtet oder 

e. einer Aufforderung zur Folgenbeseitigung 
gemäß § 9 nicht nachkommt.

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 78 Abs. 
1 LNatSchG NRW mit einer Geldbuße bis zu 
50.000 € geahndet werden, soweit die Zuwider-
handlung nicht durch Bundes- oder Landesrecht 
mit Strafe bedroht ist.

§ 12 Gebühren

Ausnahme- und Befreiungsbescheide sind gebühren-
pflichtig und werden nach der allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung NRW abgerechnet. 

§ 13 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1.10.2023 in Kraft. 

Die vorstehende Ortssatzung mit Anlagen wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW wird 
hingewiesen. Diese Bestimmung lautet wie folgt:
§ 7 Abs. 6 Satz 1

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

b. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche 
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d. der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Münster, den 22. September 2023
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe
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Satzung 
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071 
der Stadt Münsterüber die  
Festsetzung des Deutschlandtickets als 
Höchsttarif

vom 22.9.2023
Präambel 

Bund und Länder haben sich im Dezember 2022 da-
rauf geeinigt, ein digitales, deutschlandweit gültiges 
„Deutschlandticket“ für den öffentlichen Personen-
nahverkehr zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro 
Monat im monatlich kündbaren Abonnement ab dem 
1. Mai 2023 einzuführen. Hierzu hat der Bund das Regi-
onalisierungsgesetz (RegG) angepasst. Zudem wurde 
vereinbart, dass die im Jahr 2023 entstehenden Schä-
den paritätisch zwischen Bund und Ländern aufgeteilt 
und etwaige Mehrkosten, die den Unternehmen im 
Einführungsjahr entstehen bzw. entstanden sind, je zur 
Hälfte von Bund und Ländern vollumfänglich getragen 
werden. Eine Nachschusspflicht der Aufgabenträger 
ist dadurch bezogen auf das Kalenderjahr 2023 ausge-
schlossen. 
Auf dieser Grundlage haben Bund und Länder im 
Rahmen von Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht 
gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahver-
kehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket 
im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln vom 20. 
März 2023 (im Folgenden: Muster-Richtlinien Deutsch-
landticket 2023) Maßstäbe zur einheitlichen Ermitt-
lung des mit der Einführung des Deutschlandtickets 
verbundenen Ausgleichs abgestimmt. Die Muster-
Richtlinien regeln die Ausreichung dieser Finanzmittel 
durch die Länder an die Aufgabenträger und Aufga-
benträgerorganisationen des Schienenpersonennah-
verkehrs (SPNV) sowie des straßengebundenen öffent-
lichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Zudem machen 
sie   Vorgaben für die Ausreichung des Ausgleichs an 
die Verkehrsunternehmen. 
Die Muster-Richtlinien sind von den Ländern jeweils 
noch auf die konkreten Verhältnisse vor Ort anzupas-
sen und umzusetzen. Die wesentlichen Teile der bun-
desweit abgestimmten Muster-Richtlinien 2023 sind 
verbindlich und bundesweit einheitlich umzusetzen. 
In Nordrhein-Westfalen erfolgt dies im Rahmen der 
„Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen 
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffent-
lichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket im Jahr 2023 in Nordrhein-

1 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene 
und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und 
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung 
(EU) 2016/2338 des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezem-
ber 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der 
Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 
354/22).  

Westfalen“2 (im Folgenden: Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023; Anlage 1). 
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den 
Ausgleich der Auswirkungen des Deutschlandtickets 
im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des SPNV 
und des ÖPNV nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleistungs-
aufträge oder allgemeiner Vorschriften zu regeln.  
Um eine rechtskonforme Finanzierung zu gewährleis-
ten, erlässt die Stadt Münster vor diesem Hintergrund 
eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Satzung. 
Die allgemeine Vorschrift definiert die gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet 
der Stadt Münster tätigen Verkehrsunternehmen 
des ÖPNV zur Anwendung bzw. Anerkennung des 
Deutschlandtickets und regelt die Ausgleichsgewäh-
rung unter Bezugnahme auf die Richtlinien Zuwen-
dungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023. 

§ 1 Rechtsgrundlagen

Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 und § 8a Abs. 1 Sätze 2 
und 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), 
§ 3 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPN-
VG NRW), § 7 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie Art. 3 Abs. 2 
in Verbindung mit Art. 2 Buchst. l) der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 und der Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 erlässt die Stadt 
Münster die „Allgemeine Vorschrift zur Festsetzung 
des Deutschlandtickets als Höchsttarif“ für ihr Zustän-
digkeitsgebiet in Form einer Satzung.

§ 2  Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung (Höchst-
tarif); sachlicher und geografischer Anwendungs-
bereich

(1) Das Deutschlandticket wird im Geltungsbereich 
dieser allgemeinen Vorschrift als Höchsttarif im Sin-
ne von Art. 3 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
festgesetzt. Der Geltungsbereich dieser allgemei-
nen Vorschrift erstreckt sich in sachlicher Hinsicht 
auf die Tarifanwendung und -anerkennung im 
Linienverkehr im Sinne von §§ 42 ff. PBefG und geo-
grafisch auf das gesamte Gebiet, für das die Stadt 
Münster – unter Berücksichtigung von bestehenden 
Regelungen zur Übertragung von Zuständigkeiten 
mit benachbarten zuständigen Behörden – die Be-
fugnis als zuständige Behörde im Sinne des Artikel 
2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
für den ÖPNV innehat. Die mit der Festsetzung als 
Höchsttarif einhergehenden Pflichten der Verkehrs-
unternehmen bestehen nach Maßgabe der folgen-
den Absätze. 

2  Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom  
21. April 2023 (VII D 3 – 8.53.08-000006)
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(2) Die Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich 
dieser allgemeinen Vorschrift öffentliche Personen-
verkehrsdienste im Linienverkehr nach dem PBefG 
(insb. nach §§ 42 ff. PBefG mit Bussen und sonsti-
gen Kraftfahrzeugen) erbringen, sind verpflichtet, 
in der Zeit vom 1. Mai bis 31. Dezember 2023 das 
Deutschlandticket im Sinne des § 9 Absatz 1 des 
Regionalisierungsgesetzes (RegG) und der bundes-
einheitlichen Tarifbestimmungen in der jeweils gel-
tenden Fassung (Anlage 2) als Höchsttarif im Sinne 
des Art. 3 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift 
anzuwenden und anzuerkennen. Dies beinhaltet 
die Beförderung von Fahrgästen mit einem gültigen 
Deutschlandticket, ohne dass den Fahrgästen hier-
für zusätzliche Kosten entstehen.  
 
Die Pflicht nach Satz 1 kann auch durch die Anwen-
dung eines Verbundtarifs erfüllt werden, der die 
gesetzlichen und bundeseinheitlichen Tarifbestim-
mungen ordnungsgemäß umgesetzt oder in die 
eigenen Tarifbestimmungen integriert hat.

(3) Die Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, 
Beförderungsbedingungen des Deutschlandtickets 
aufzustellen und zu veröffentlichen und, wenn und 
soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerken-
nung erforderlich, Tarifgenehmigungsanträge für 
das Deutschlandticket selbst zu stellen und/oder 
bei entsprechenden Tarifanträgen Dritter mitzuwir-
ken und keine Einwände hiergegen vorzubringen. 
Sie haben in dem ihnen möglichen, erforderlichen 
und zumutbaren Umfang an der bundesweit ein-
heitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets 
mitzuwirken. 

§ 3  Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleis-
tungsaufträge

Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im ÖPNV 
auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge er-
bracht werden (gemeinwirtschaftliche Verkehrsdiens-
te), gelten die Regelungen dieses öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags einschließlich etwaiger Ergänzungen 
und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den 
Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. 
Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanwendung 
und -anerkennung sowie die entsprechende Gewäh-
rung von Ausgleichsleistungen nur, wenn der jewei-
lige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine dieser 
Allgemeinen Vorschrift entsprechenden Pflicht zur 
Tarifanwendung/Tarifanerkennung des Deutschlandti-
ckets und die Ausreichung von entsprechenden Aus-
gleichsleistungen enthält. Die Ermittlung der Höhe 
des ausgleichsfähigen Schadens, die erforderlichen 
Darlegungspflichten und Nachweisführungen erfolgt 
sodann auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beachtung 
der Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift.
Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag keine 

Pflicht zur Tarifanwendung/Tarifanerkennung des 
Deutschlandtickets nach Maßgabe dieser Allgemeinen 
Vorschrift als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 
enthält, kommt diese Allgemeine Vorschrift – vor-
ausgesetzt der öffentliche Dienstleistungsauftrag 
lässt die Vorgabe zusätzlicher gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen über Allgemeinen Vorschriften zu – 
uneingeschränkt zur Anwendung.

§ 4 Antragsberechtigte 

(1) Antragsberechtigt nach dieser allgemeinen Vor-
schrift sind öffentliche oder private Verkehrsunter-
nehmen, soweit sie als Genehmigungsinhaber nach 
dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) oder 
der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf dem 
Gebiet der Stadt Münster Beförderungsleistungen 
im ÖPNV gemäß § 8 Abs. 1 und 2 PBefG erbringen.  
 
Im Falle der Übertragung der personenbeförde-
rungsrechtlichen Betriebsführung nach § 2 Absatz 
2 Nr. 3 PBefG ist nur der Betriebsführer anspruchs-
berechtigt. Im Falle von Gemeinschaftskonzessio-
nen ist jeder Gemeinschaftskonzessionär in Höhe 
seines Anteils an den Einnahmen auf der jeweiligen 
Linie anspruchsberechtigt, wenn nicht die Betriebs-
führung auf einen der Gemeinschaftskonzessionäre 
oder ein anderes Verkehrsunternehmen übertragen 
wurde. 

(2) Die Antragsberechtigung entfällt, wenn das jeweili-
ge Verkehrsunternehmen auf anderweitigem Weg 
(bspw. über öffentliche Dienstleistungsaufträge 
oder andere allgemeine Vorschriften etc.) einen 
Ausgleich für die Tarifanerkennung und -anwen-
dung erhält oder für die jeweiligen Personenver-
kehrsdienste selbst kein Erlösrisiko trägt (bspw. 
aufgrund sog. Bruttoverträge).

§ 5 Art der Ausgleichsleistungen 

Die Stadt Münster gewährt Ausgleichsleistungen nach 
Maßgabe der Richtlinien Zuwendungen Deutsch-
landticket ÖPNV NRW 2023 an die Antragsberechtig-
ten zum Ausgleich der nicht (mehr) gedeckten Kosten, 
die aus der Tarifanwendung und -anerkennung nach 
§ 2 resultieren. Die Ausgleichsleistungen werden 
im Interesse und zur Förderung des ÖPNV geleistet 
und stehen nicht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit einzelnen Beförderungsleistungen. Förderziel ist 
die Gewährleistung einer ausreichenden Bedienung 
der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV. 
Die Ausgleichsleistungen unterliegen als echte nicht 
steuerbare Zuschüsse nicht der Umsatzsteuer. Die 
Zahlungen werden daher netto (ohne Umsatzsteuer) 
geleistet. Sind von den Verkehrsunternehmen Um-
satzsteuerbeträge rückwirkend zu entrichten (durch 
Änderung der rechtlichen Beurteilung z. B. im Rahmen 
einer steuerlichen Betriebsprüfung), erhöht sich der 
Ausgleichsanspruch der Verkehrsunternehmen nicht. 
Dies gilt ebenso für durch die nachträgliche Zahlung 
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entstehenden steuerlichen Nebenleistungen im Sinne 
des § 3 Absatz 4 Abgabenordnung. Sollte die Finanz-
verwaltung Umsatzsteuer auf die Ausgleichsleistungen 
nach dieser Richtlinie erheben, sind die Antragsbe-
rechtigten in Abstimmung mit der Bewilligungsbehör-
de dazu verpflichtet, alle erforderlichen Rechtsmittel 
gegen diese Erhebung zu ergreifen.

§ 6 Höhe der Ausgleichsleistungen

Die Höhe der nach dieser allgemeinen Vorschrift ge-
währten Ausgleichsleistungen ist insgesamt begrenzt 
auf die der Stadt Münster durch das Land Nordrhein-
Westfalen zugewiesenen Mittel nach der Richtlinien 
Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 
(Anlage 1). Die Höhe der Ausgleichsleistungen je 
Antragsberechtigten berechnet sich nach Maßgabe 
und dem Verfahren der Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 in ihrer jeweili-
gen Fassung. Danach ergibt sich der ausgleichsfähige 
Schaden der Antragsberechtigten aus der Summe der 
gemäß der Ziffern 5.4.1 bis 5.4.5 Richtlinien Zuwen-
dungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 errechne-
ten (Einnahmen-)Minderungen abzüglich der vermie-
denen oder ersparten Aufwendungen Ziffer 5.4.7 der 
Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV 
NRW 2023 unter Berücksichtigung der Zuordnung 
nach Ziffer 5.4.8 Richtlinien Zuwendungen Deutsch-
landticket ÖPNV NRW 2023. 

§ 7 Sonstige Bestimmungen

(1) Die Empfänger von Ausgleichsleistungen nach 
dieser allgemeinen Vorschrift sind im Zusammen-
hang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets 
verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten 
Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket 
teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten 
bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche 
vollumfänglich geltend zu machen und ggf. diese 
Ansprüche überschießende Einnahmen abzugeben.

(2) Im Falle der Beantragung von Ausgleichsleistun-
gen für erhöhte Ausgaben für die Anpassung der 
Vertriebsprozesse zur Einführung des Deutsch-
landtickets nach Ziffer 5.4.4 der Richtlinien Zuwen-
dungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 ist die 
unterstützte Kontrollinfrastruktur von dem Emp-
fänger der Ausgleichsleistung nach dieser allgemei-
nen Vorschrift drei Jahre im ÖPNV in Deutschland 
einzusetzen.

(3) Die Empfänger von Ausgleichsleistungen sind nach 
dieser allgemeinen Vorschrift verpflichtet, bis zum 
20. eines Monats für den Vormonat alle Verkäufe des 
Deutschlandtickets an die von der Arbeitsgemein-
schaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, 
dem Bundesverband Deutscher Omnibusunterneh-
men e.V. und dem Bundesverband SchienenNahver-
kehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle zu melden.

(4) Das Verfahren zur Gewährung von Ausgleichsleis-
tungen nach dieser allgemeinen Vorschrift gibt 
den Verkehrsunternehmen einen Anreiz zur Auf-
rechterhaltung oder Entwicklung einer wirtschaft-
lichen Geschäftsführung und der Erbringung von 
Personenverkehrsdiensten in ausreichend hoher 
Qualität (Nr. 7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007). Der Anreiz zu Aufrechterhaltung oder 
Entwicklung der Erbringung von Personenverkehrs-
diensten ausreichend hoher Qualität ergibt sich 
u.a. aus dem jeweils gültigen Nahverkehrsplan und 
sonstige Vorgaben der Stadt Münster. Da die Aus-
gleichsleistung nach dieser allgemeinen Vorschrift 
zudem beschränkt ist, tragen die Verkehrsunter-
nehmen auch weiterhin das Marktrisiko. Daraus 
resultiert ein Anreiz, die Wirtschaftlichkeit des 
jeweiligen Unternehmens stetig zu steigern bzw. 
aufrechtzuerhalten.

§ 8 Verfahren

(1) Für die Antragstellung ist die Anlage 3 (Muster-
Antragsformular) zu verwenden. Der Antrag hat die 
Berechnung beziehungsweise Schätzung der vor-
aussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der 
Grundlage der in § 6 dieser allgemeinen Vorschrift 
i.V.m. der in Ziffer 5.4 Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 genannten 
Berechnungsmethode zu enthalten. Dem Antrag 
sind insbesondere Prognosen der jeweiligen Ver-
bundorganisationen über die Minderungen gemäß 
Ziffer 5.4.1 bis 5.4.5 Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 sowie weitere 
Unterlagen zur Plausibilisierung beizufügen.

(2) Anträge auf Gewährung der Ausgleichsleistung sind 
bis zum 25. Oktober 2025 zu stellen. Die Bewilli-
gungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. 

(3) Für die (vorläufige) Bewilligung des Ausgleichs 
wird das dieser allgemeinen Vorschrift beigefügte 
Muster (Anlage 4) verwendet. Die Modalitäten der 
Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher 
geregelt.

(4) Die Empfänger von Ausgleichsleistungen nach die-
ser allgemeinen Vorschrift sind dazu verpflichtet, 
bis zum 31. Januar 2025 die tatsächlich entstande-
nen nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen 
auf der Grundlage der in § 6 dieser allgemeinen 
Vorschrift i.V.m. Ziffer 5.4 Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 genannten Be-
rechnungsmethode nachzuweisen, dieser Nachweis 
gilt als Schlussverwendungsnachweis. 

(5) Dem Schlussverwendungsnachweis sind insbeson-
dere Bestätigungen der jeweiligen Verbundorgani-
sationen über die aufzuteilenden Einnahmen der 
Monate Mai bis Dezember 2019 und die Einnah-
meaufteilungen sowohl für die nach Ziffer 5.4.1.1 
Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV 
NRW 2023 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen 
als auch für die nach Ziffer 5.4.1.2 Richtlinien Zu-
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wendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 
ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
der Monate Mai bis Dezember 2023 sowie eine 
Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers über die 
Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2023 im 
Haustarif beziehungsweise nach BBDB beizufügen. 
Den Bestätigungen der Verbundgesellschaften 
hat der Antragsteller auch seine betragsmäßigen 
Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen bezie-
hungsweise Einsparungen von Vertriebsprovisionen 
hinzuzufügen. Weiterhin ist jeder Antragsberech-
tigte dazu verpflichtet, dem Nachweis die Anzahl 
der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der 
Ziffer 5.4.1.1 Richtlinien Zuwendungen Deutsch-
landticket ÖPNV NRW 2023 zu den Stichtagen 30. 
April 2023 und 31. Januar 2024 beizulegen. 

(6) Auf Grundlage des Schlussverwendungsnach-
weises setzt die Bewilligungsbehörde der Stadt 
Münster die Höhe der Ausgleichsleistungen nach 
dieser allgemeinen Vorschrift endgültig fest. 
 
Nach Bestandskraft des endgültigen Bewilligungs-
bescheides auf Basis dieser allgemeinen Vorschrift 
bzw. entsprechend der Mitteilung der endgültigen 
Höhe der Ausgleichsleistungen unter Bezugnahme 
auf den öffentlichen Dienstleistungsauftrag erfolgt 
die Schlusszahlung, soweit den Antragstellern 
der Schlussabrechnung noch Ausgleichsleistun-
gen zustehen. Soweit die Antragsteller nach der 
Schlussabrechnung eine Überzahlung erhalten 
haben, haben diese binnen einer im endgültigen 
Bewilligungsbescheid bzw. der Mitteilung zu be-
stimmenden Frist an die Stadt Münster zurückzu-
zahlen. Überzahlungen sind ab Ablauf dieser Frist 
bis zur Rückerstattung der Überzahlung mit einem 
Zinssatz von 3 Prozentpunkten über dem Basiszins-
satz jährlich zu verzinsen. Eine Verzinsung im Fall 
der Unterzahlung findet nicht statt.  
 
Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche 
ausgleichsfähige Betrag den prognostizierten über-
steigt, ist eine Anpassung der gewährten Zuwen-
dung vorzunehmen.

§ 9 Überkompensationskontrolle

(1) Die Höhe der jeweiligen Ausgleichsleistung darf 
den finanziellen Nettoeffekt der Summe aller po-
sitiven und negativen Auswirkungen der Erfüllung 
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Ver-
kehrsunternehmens in Form der Anerkennung und 
Anwendung des Tarifs für das Deutschlandticket 
nicht übersteigen.  
Zum Nachweis des Nichtvorliegens einer Überkom-
pensation haben die Empfänger von Ausgleichs-
leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift der 
Bewilligungsbehörde der Stadt Münster bis zum 31. 
August des Folgejahres eine unternehmensindivi-
duelle Ergebnisrechnung über die Berechnung des 
finanziellen Nettoeffekts aus der Anerkennung und 

Anwendung des Tarifs für das Deutschlandticket 
vorzulegen. Gem. den Regelungen des Anhangs 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 berechnet sich 
der finanzielle Nettoeffekt aus der Summe der 
(positiven oder negativen) Auswirkungen der Er-
füllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung 
des Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und 
Anwendung des Deutschlandtickets auf die Einnah-
men des Verkehrsunternehmens sowie auf seine 
Kosten, soweit diese als zusätzlicher Nachteil vom 
Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberech-
nung geltend gemacht werden oder soweit das 
Verkehrsunternehmen aufgrund der Einführung 
des Deutschlandtickets Kosten erspart, zzgl. eines 
angemessenen Gewinns.  
 
Die inhaltliche Richtigkeit der Ergebnisrechnung 
und die Angemessenheit des angesetzten Gewinns 
im Sinne der Ziffer 6 des Anhangs der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 sowie das Nichtvorliegend einer 
Überkompensation nach Maßgabe der Richtlini-
en Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 
2023 muss durch einen branchenerfahrenen Wirt-
schaftsprüfer oder Steuerberater begutachtet und 
bescheinigt werden. Die Bescheinigung ist zusam-
men mit der Ergebnisrechnung der Bewilligungsbe-
hörde der Stadt Münster vorzulegen.

(2) Wird aufgrund anderer Ausgleichsregelungen 
(bspw. weiterer allgemeine Vorschriften oder 
öffentlicher Dienstleistungsaufträge) eine Ergeb-
nisrechnung über die Berechnung des finanziellen 
Nettoeffektes aufgestellt bzw. eine Überkom-
pensationsprüfung vorgenommen, können diese 
gemeinsam erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass 
die positiven und negativen Auswirkungen aus der 
Erfüllung der jeweiligen gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung getrennt und nachvollziehbar darge-
stellt werden. 

(3) Im Falle einer festgestellten Überkompensation hat 
der Empfänger der Ausgleichsleistung den über-
kompensierenden Betrag zur Vermeidung einer 
unzulässigen Beihilfe einschließlich Verzinsung ab 
dem Eintritt der Überkompensation zurückzuzah-
len. Die Höhe der Verzinsung richtet sich nach der 
jeweils aktuellen Mitteilung der EU-Kommission 
über die aktuellen bei Beihilfe-Rückforderungen 
angewandten Zinssätze. 

§ 10 Darlegungs- und Nachweispflichten

(1) Der Antragsteller trägt die Darlegungs- und Nach-
weispflicht für sämtliche in dieser allgemeinen 
Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anfor-
derungen an die Gewährung der Ausgleichsleistun-
gen. Er ist verpflichtet, sämtliche für die Durchfüh-
rung dieser allgemeinen Vorschrift erforderlichen 
Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu ma-
chen. Die Richtigkeit der gemachten Angaben und 
vorgelegten Daten ist im Rahmen der Nachweisfüh-
rung jeweils zu bestätigen.  
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(2) Die Stadt Münster kann weitere Vorgaben für die 
Führung des Nachweises machen sowie die Vorlage 
weiterer Angaben und Nachweise verlangen, soweit 
dies insbesondere aufgrund von Rechtsvorschrif-
ten sowie weitergehender Anforderungen ande-
rer Stellen (bspw. der Bewilligungsbehörde, der 
EU-Kommission oder des Landesrechnungshofes) 
erforderlich ist. 

(3) Werden die nach dieser allgemeinen Vorschrift 
geforderten Unterlagen und Nachweise (insb. gem. 
§§ 7, 8 und 9) nicht fristgerecht vorgelegt, kann die 
Ausgleichsleistung für das jeweils abzurechnende 
Jahr ganz oder teilweise versagt werden. Bereits 
geleistete Zahlungen sind entsprechend zurückzu-
zahlen. § 8 Abs. 6 gilt entsprechend.

(4) Die Stadt Münster kann die von den Antragstellern 
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift bei-
zubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, 
Testate oder ähnliches selbst oder durch einen von 
ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflich-
teten Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunterneh-
men ist verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen 
Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen zu 
gewähren.

(5) Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den 
Empfängern von Ausgleichsleistungen nach dieser 
allgemeinen Vorschrift Prüfungen durchzuführen.

(6) Die Antragsberechtigten werden darauf hingewie-
sen, dass es sich bei den Angaben um subventions-
erhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Straf-
gesetzbuches handelt, und dass Subventionsbetrug 
nach dieser Vorschrift strafbar ist.

§ 11 Veröffentlichung nach Art. 7 Abs. 1 Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007

Die Stadt Münster ist über die auf Grundlage dieser 
allgemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichsleis-
tungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Sofern dies für 
die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 
7 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang 
mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch nach-
träglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert 
werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich 
aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, 
können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die 
Geheimhaltung der von ihnen gemachten Angaben 
berufen.  

§ 12 Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkraft-
treten

Diese allgemeine Vorschrift tritt nach dem Tag der 
Bekanntmachung in Kraft und am 30. Juni 2025 außer 
Kraft. Sie kann verlängert, geändert oder aufgehoben 
werden. 

Anlagen

Anlage 1:  Richtlinien über die Gewährung von Zuwen-
dungen zum Ausgleich nicht gedeckter Aus-
gaben im öffentlichen Personennahverkehr 
im Zusammenhang mit dem Deutschlandti-
cket im Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen

Anlage 2:  Tarifbestimmungen Deutschlandticket vom 
7. März 2023

Anlage 3  Muster-Antrag auf Gewährung von Billigkeits-
leistungen Deutschlandticket 2023

Anlage 4  Muster-Bescheid Gewährung von Billigkeits-
leistungen Deutschlandticket 2023

Die vorstehende Ortssatzung mit Anlagen wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW wird 
hingewiesen. Diese Bestimmung lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 22. September 2023
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe

Anlage 1 Satzung Allgemeine Vorschrift 
Deutschlandticket

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen 
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffent-
lichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket im Jahr 2023 in Nordrhein-
Westfalen (Richtlinien Zuwendungen Deutschlandti-
cket ÖPNV NRW 2023) Runderlass des Ministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
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- VII D 3 – 58.53.08-000006 -vom 21. April 2023 
1 Rechtsgrundlage
Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufga-
benträger und Verkehrsunternehmen im öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schie-
nenpersonennahverkehrs (SPNV) im Zusammenhang 
mit der Einführung des Deutschlandtickets gewährt 
das Land nach Maßgabe dieser Richtlinien und den §§ 
23, 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) 
in der jeweils geltenden Fassung und des Runderlasses 
des Ministeriums der Finanzen „Verwaltungsvorschrif-
ten zur Landeshaushaltsordnung“ vom 06. Juni 2022 
(MBl. NRW. S. 445) in der jeweils geltenden Fassung 
Zuwendungen.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der 
Leistung. Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf-
grund ihres pflichtgemäßen Ermessens diskriminie-
rungsfrei im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
2 Gegenstand der Förderung

Die Zuwendungen sind ein finanzieller Ausgleich an 
die Empfänger in Nordrhein-Westfalen, deren Ausga-
ben in den Monaten Mai bis Dezember 2023 aufgrund 
der Einführung des Deutschlandtickets durch den 
Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichs-
zahlungen aus allgemeinen Vorschriften im Vergleich 
zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht durch 
Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 
geregelten und nicht die Umsetzung des Deutsch-
landtickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und 
Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 
vom 3.12.2007, S. 1) (VO 1370) oder aus allgemeinen 
Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der VO 
1370 gedeckt werden können.
3  Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsemp-

fänger

Empfänger sind
3.1
Aufgabenträger des ÖPNV im Sinne des Gesetzes über 
den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-
Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995 (GV. NRW. 
S. 196) in der jeweils geltenden Fassung,
3.2
Zweckverbände sowie die Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr AöR, soweit sie Aufgaben der ÖPNV-Finanzierung 
für die Aufgabenträger des ÖPNV mit Ausnahme des 
SPNV wahrnehmen, als Sammelantragsteller für die 
Empfänger nach Nummer 3.1,
3.3
Nur soweit Aufgabenträger oder Aufgabenträgeror-
ganisationen bis zum 31. Dezember 2023 keine Rege-
lung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 4 RegG getroffen 
haben, sind für den Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis 

zum 30. September 2023 Empfänger auch öffentli-
che und private Verkehrsunternehmen, soweit sie als 
Genehmigungsinhaber oder Betriebsführer nach dem 
Personenbeförderungsgesetz oder der Verordnung 
(EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf dem Gebiet des Landes 
und/oder aufgrund eines öffentlichen Dienstleistungs-
auftrages Beförderungsleistungen im ÖPNV bzw. im 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) erbringen. Für 
die Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine getrenn-
te Antragstellung und Bewilligung für die jeweiligen 
Regionalbereiche zulässig. 
4  Zuwendungsvoraussetzungen 

Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht er-
lösverantwortlich sind, leiten sie die Zuwendungen an 
die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunter-
nehmen in entsprechender Anwendung der Nummer 
5.4 und nach den Vorgaben der VO 1370 über allge-
meine Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungs-
aufträge oder über andere beihilferechtlich zulässige 
Instrumente diskriminierungsfrei weiter. Die Erlösver-
antwortlichen sind zu verpflichten, an der bundesweit 
abgestimmten Einnahmeaufteilung für das Deutsch-
landticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Da-
ten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche 
vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls 
diese Ansprüche überschießende Einnahmen im Rah-
men der Einnahmeaufteilung abzugeben. 
5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

5.1 
Bei der Leistung handelt es sich um eine Zuwendung 
gemäß § 44 LHO im Rahmen der Projektförderung. 
5.2 
Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen 
vollständigen Ausgleich in Höhe von 100 Prozent der 
ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben. 
5.3 
Die Zuwendung wird in Form einer Zuweisung bzw. 
eines Zuschusses gewährt. 
5.4 
Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind 
wie folgt zu ermitteln: 
5.4.1 
Fahrgeldausfälle: 
Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, 
landesweite Tarife, Haustarif, Beförderungsbedingun-
gen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz 
zwischen den um die jeweiligen Tarifanpassungen 
auf das Jahr 2023 hochgerechneten tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 
2019 und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der 
jeweiligen Monate des Jahres 2023 nach Maßgabe der 
Nummern 5.4.1.1 und 5.4.1.2 ausgleichsfähig. Maßge-
bend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne 
Umsatzsteuer). 
Die Verbundorganisationen haben den Empfängern 
die für die Antragstellung erforderlichen Daten zu 
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liefern. Einnahmen aus dem Erhöhten Beförderungs-
entgelt werden nicht berücksichtigt. 
5.4.1.1 
Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den 
Zeitraum Mai bis Dezember 2023 hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im 
jeweiligen Monat verkauften bzw. dem Verbund ge-
meldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und 
Preisstufe der Monate Mai bis Dezember 2019 mit den 
für diese Kartenart und für die im Gültigkeitszeitraum 
entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des 
Jahres 2023 genehmigten Preisen zu multiplizieren. 
Preisanpassungen, die ab dem 1. Mai 2023 wirksam 
werden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle 
Kartenarten und alle Preisstufen vorzunehmen. Las-
sen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Refe-
renzpreise zuordnen oder handelt es sich um stück-
zahlunabhängige Pauschalangebote, ist die aus der 
Berechnung nach Satz 1 abgeleitete durchschnittliche 
prozentuale Tarifanpassung für die Hochrechnung 
maßgebend. Wenn aufgrund einer grundlegenden Än-
derung der Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 2023 
wirksam wurde, ein Vergleich zu den Tarifarten und 
Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist, können 
die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis 
des Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt werden. 
Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschland-
weiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, 
sind für diese Tickets die hochgerechneten Fahrgeld-
einnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 
2023 zu ermitteln. Die nach den Sätzen 1 bis 5 ermit-
telten hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im 
Verhältnis der Veränderung der tatsächlich erbrachten 
Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-Ki-
lometern im Kalenderjahr 2023 gegenüber dem Kalen-
derjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach Nummer 
3.1 fortzuschreiben. Als Faktor der Fortschreibung sind 
dabei 30 Prozent der prozentualen Steigerung bzw. 
prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im 
Gebiet des Empfängers nach Nummer 3.1 anzusetzen. 
Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des 
Deutschlandtickets entfallenden prognostizierten 
Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmen-
geneffekten werden die nach den Sätzen 1 bis 5 er-
mittelten Fahrgeldeinnahmen um 1,3 Prozent erhöht. 
Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen 
und Abonnenten nach Einnahmenaufteilung im jewei-
ligen Bundesland zum 31. Januar 2024 die Gesamtzahl 
der Abonnentinnen und Abonnenten zum 30. April 
2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach den Sätzen 
1 bis 7 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den über 
die Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden Pro-
zentsatz für alle Empfänger im Land abzusenken. 
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten 
Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung 
unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für 
das Jahr 2023 der jeweiligen Verbundorganisation zu 

verteilen, der ohne die Einführung des Deutschlandti-
ckets gegolten hätte. 
5.4.1.2 
Zur Berechnung der anzusetzenden tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 
2023 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
einschließlich der Fahrgeldeinnahmen aus dem 
Deutschlandticket zu ermitteln. Für Jobtickets zum 
Deutschlandticket sind die tatsächlichen Fahrgeldein-
nahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten 
bundeseinheitlichen Rabattierungen angewendet 
wurden. Die Vornahme weiterer Absetzungen von 
den Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket 
insbesondere für die Deckung von Vertriebsaufwen-
dungen ist nicht zulässig. Wurden die Preise für Tickets 
mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. 
Januar 2023 abgesenkt, sind bei der Ermittlung der 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung 
des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht deutschland-
weiter Gültigkeit mit Ausnahme von im Solidarmodell 
verkauften Studierendentickets alle verkauften Tickets 
mit den am 1. Januar 2023 geltenden ggfs. den Preis 
des Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen 
anzusetzen. 
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten 
Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandti-
cket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeld-
einnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter 
Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das 
Jahr 2023 der jeweiligen Verbundorganisation sowie 
gemäß der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandti-
cket zu verteilen. 
5.4.2 
Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleis-
tungen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch 
vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt 
durch Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 
2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, sind die um 
die Tarifanpassungen gemäß Nummer 5.4.1.1 hoch-
gerechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen 
des Zeitraumes Mai bis Dezember 2019 bzw. die nach 
Maßgabe der Nummer 5.4.1.2 errechneten erstat-
tungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum 
Mai bis Dezember 2023 zu ermitteln und für diese die 
Erstattungsleistung aufgrund der jeweiligen für das 
entsprechende Jahr festgelegten oder nachgewiese-
nen Vomhundertsätze (2019 für hochgerechnete und 
2023 für Ist-Fahrgeldeinnahmen 2023) zu berechnen. 
Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen 
(ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangs-
tarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und 
dem Deutschlandticket gemäß der nach Nummer 
5.4.1.1 für die hochgerechneten erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen bzw. gemäß Nummer 5.4.1.2 für 
die tatsächlichen erstattungsfähigen Fahrgeldeinnah-
men maßgebenden Einnahmenaufteilung. Ausgleichs-
fähig ist die Differenz der so errechneten Beträge für 
die jeweiligen Verkehrsleistungen. 
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5.4.3 
In entsprechender Weise ist die ebenfalls ausgleichs-
fähige Minderung anderer Ausgleichszahlungen aus 
allgemeinen Vorschriften zu berechnen. Einsparungen 
der Empfänger nach 3.1 bei Leistungen aus Allgemei-
nen Vorschriften sind gegenzurechnen. 
5.4.4 
Ausgleichsfähig sind darüber hinaus erhöhte Ausgaben 
für die Anpassung der Vertriebsprozesse zur Einfüh-
rung des Deutschlandtickets. Dabei wird für jeden 
zum Stichtag 30. April 2023 beim Empfänger bzw. den 
in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden Ver-
kehrsunternehmen in einem vor dem Deutschlandti-
cket angebotenen Abonnement gebundenen Kunden 
eine einmalige Umstellungspauschale in Höhe von 
15,00 Euro gewährt. Abonnements sind Zeitfahrkarten 
mit einer zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem Mo-
nat. Dazu zählen auch Semestertickets sowie Monats-
karten, die von Unternehmen ausgegeben werden, 
die keine Abonnements im gesamten Tarifangebot 
haben und mindestens vier dieser Monatskarten im 
Zeitraum 1. Mai 2022 bis 30. April 2023 nachweislich 
an denselben Kunden oder dieselbe Kundin verkauft 
wurden. Voraussetzung um für alle zum Stichtag 30. 
April 2023 beim Empfänger bzw. den in wirtschaftli-
cher Verantwortung stehenden Verkehrsunternehmen 
gebundenen Kunden im Sinne des Satzes 2 eine Um-
stellungspauschale zu erhalten ist, dass zum Stichtag 
31. Dezember 2023 eine Anzahl an Kunden, die min-
destens 60 % des Abo-Kundenbestands vom 30. April 
2023 beträgt, im Deutschlandticket beim Empfänger 
bzw. dem in wirtschaftlicher Verantwortung stehen-
den Verkehrsunternehmen gebunden ist. Wenn unter 
60 %, aber mehr als 30 % des Kundenbestandes vom 
30. April 2023 zum Stichtag 31. Dezember 2023 beim 
jeweiligen Empfänger bzw. Unternehmen gebunden 
ist, erhält der Empfänger bzw. das Unternehmen 50 % 
des sich aus Satz 2 ergebenden Wertes. In besonders 
begründeten Einzelfällen kann eine gesonderte Re-
gelung getroffen werden. Zuzüglich wird pauschal für 
jedes zum 30. April 2023 vorhandene, auf die Kontrolle 
des Deutschlandtickets ertüchtigte Kontrollgerät und 
für die Kontrolle des Deutschlandtickets im Jahr 2023 
beschaffte Kontrollgerät eine einmalige Umstellungs-
pauschale zur Kompensation der Kontrollmehraus-
gaben in Höhe von 317,00 Euro gewährt. Es ist durch 
geeignete Regelungen mit den für den Vertrieb und 
Kontrolle beauftragten Partnern sicherzustellen, dass 
die Pauschalen sachgerecht ausgereicht werden. 
Weiterhin kann der Empfänger die geleisteten Ausga-
ben für die Einrichtung des EAV-Clearings im Rahmen 
der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen e. V., der Deutschlandtarif-
verbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher 
Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband 
SchienenNahverkehr e.V., die an die NVBW GmbH ge-
leisteten Ausgaben für die gutachterliche Begleitung 
des Prozesses zur Neufassung eines Einnahmeauftei-
lungsverfahrens und an die DeutschlandMobil 2030 

GmbH geleisteten Ausgaben für bundesweites Marke-
ting sowie für die Evaluation des Deutschlandtickets 
geltend machen. 
Nicht erstattungsfähig sind erhöhte Ausgaben für 
zusätzliche Betriebsleistungen. 
5.4.5 
Mit der Ausgabe des Deutschlandtickets verbundene 
Minderungen von Erlösen aus Vertriebsprovisionen 
eines Empfängers innerhalb von Tarifbereichen sind 
erstattungsfähig. 
5.4.6 
Von dem nach den Nummern 5.4.1 bis 5.4.5 ermittel-
ten Ausgleich sind in direktem ursächlichem Zusam-
menhang mit der Einführung des Deutschlandtickets 
vermiedene oder ersparte Aufwendungen durch 
verringerte Vertriebsprovisionen, soweit diesen keine 
rechtskräftig festgestellten oder zwischen den Partei-
en unbestrittenen Deutschlandticket bedingten For-
derungen des Vertriebsdienstleisters auf Anpassung 
der Vergütung aus ergänzender Vertragsauslegung 
oder nach § 313 BGB gegenüberstehen, in Abzug zu 
bringen. 
5.4.7 
Die Summe der gemäß den Nummern 5.4.1 bis 5.4.5 
errechneten Minderungen abzüglich der vermiedenen 
oder ersparten Aufwendungen gemäß Nummer 5.4.6 
ist der ausgleichsfähige Ausgleichsbetrag. 
5.4.8 
Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen 
in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger und können 
die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Be-
triebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufgabenträ-
ger zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage 
der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrach-
ten Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-Kilometer des Kalen-
derjahres 2023 den Aufgabenträgern zuzuordnen. Die 
beteiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehör-
den können eine abweichende Aufteilung vereinbaren. 
6 Sonstige Bestimmungen 

6.1 
Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der 
Zuwendungen an Verkehrsunternehmen eine Über-
kompensation der aus der Einführung des Deutsch-
landtickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile 
ausgeschlossen ist. Soweit die beihilferechtliche 
Rechtfertigung aus der VO 1370 erfolgt, dürfen bei der 
Überkompensationsprüfung aus Gründen der Gleich-
behandlung als Maßstab auch nur die Mindestanforde-
rungen aus dem Anhang der VO 1370 zur Anwendung 
kommen. Der finanzielle Nettoeffekt berechnet sich 
aus der Summe der (positiven oder negativen) Aus-
wirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung des Verkehrsunternehmens zur Aner-
kennung und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs 
auf die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie 
auf seine Kosten, soweit diese als zusätzlicher Nachteil 
vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsbe-
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rechnung geltend gemacht werden oder soweit das 
Verkehrsunternehmen aufgrund der Einführung des 
Deutschlandtickets Kosten erspart; sonstige Kosten 
des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand die-
ser Überkompensationskontrolle. 
6.2 
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass die Unter-
nehmen verpflichtet werden, die nach Nr. 5.4.4 dieser 
Richtlinien unterstützte Kontrollinfrastruktur drei 
Jahre im ÖPNV in Deutschland einzusetzen. 
6.3 
Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich 
bei den Angaben um subventionserhebliche Tatsachen 
im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und 
dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar 
ist. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. 
6.4 
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt 
wird, dass bis zum 20. eines Monats für den Vormonat 
alle Verkäufe des Deutschlandtickets an die von der 
Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund 
GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunter-
nehmen e.V. und dem Bundesverband SchienenNahver-
kehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden.
 6.5 
Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 
2025 die tatsächlich entstandenen nicht gedeckten 
Ausgaben und Einsparungen auf der Grundlage der 
in Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode 
nachzuweisen, dieser Nachweis gilt als Schlussver-
wendungsnachweis. Auf Grundlage des Schlussver-
wendungsnachweises setzt die Bewilligungsbehörde 
die Zuwendung endgültig fest. Dem Nachweis sind 
insbesondere Bestätigungen der Verbundorganisati-
onen über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate 
Mai bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen 
sowohl für die nach Nummer 5.4.1.1 hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nummer 
5.4.1.2 ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
der Monate Mai bis Dezember 2023 sowie eine Be-
scheinigung eines Wirtschaftsprüfers über die Fahr-
geldeinnahmen der Jahre 2019 und 2023 im Haustarif 
bzw. nach BBDB beizufügen. Den Bestätigungen der 
Verbundgesellschaften sind auch die betragsmäßi-
gen Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen bzw. 
Einsparungen von Vertriebsprovisionen je Empfänger 
hinzuzufügen. Weiterhin ist jeder Empfänger zu ver-
pflichten, dem Nachweis die Anzahl der Abonnentin-
nen und Abonnenten im Sinne der Nummer 5.4.1.1 
zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 2024 
beizulegen. Die Bewilligungsbehörde kann weitere 
Unterlagen anfordern. 
6.6 
Zuwendungen, die über den reinen Ausgleich der nicht 
gedeckten Ausgaben nach Maßgabe der Nummer 5.4.1 
hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. 

In der Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht 
zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet 
werden. Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche 
ausgleichsfähige Betrag den prognostizierten über-
steigt, ist eine Anpassung der gewährten Zuwendung 
vorzunehmen. 
6.7 
Die Ziffern 1.3, 1.5, 1.6, 3.2, 5.2.3, 7.2, 8.2.5, 8.6, 10.2, 
11a der VV zu § 44 LHO, die Ziffern 1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 7.2, 
8.2.5, 8.6, 11a der VVG zu § 44 LHO, die Ziffern 1.4, 3, 
5.4, 6, 8.3.1, 8.5 der ANBest-P sowie die Ziffern 1.2, 1.4, 
5.4, 7, 9.3.1, 9.5 der ANBest-G finden keine Anwendung. 
7 Verfahren 

7.1 
Ein Antrag auf Gewährung der Zuwendung ist bis zum 
30. September 2023 zu stellen. Für die Antragstellung 
ist die Anlage 1 zu verwenden. Die Bewilligungsbe-
hörde kann verspätete Anträge zulassen. Er hat die 
Berechnung bzw. Schätzung der voraussichtlichen 
nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in 
Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode zu 
enthalten. 
7.2 
Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung, in deren 
Bezirk der Empfänger seinen Sitz hat. 
Bewilligungsbehörde für Empfänger nach Nummer 3.3 
ist jeweils die Bezirksregierung, die die zuständige Be-
willigungsbehörde für den Empfänger nach Nummer 
3.1 ist, der bis zum 31. Dezember 2023 keine Regelung 
im Sinne des § 9 Absatz 1 Sätze 4 und 5 RegG getrof-
fen hat. 
7.3 
Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisatio-
nen über die Minderungen gemäß den Nummern 5.4.1 
sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen. 
Sammelanträgen von Empfängern gemäß Nummer 3.2 
sind die Anträge der Empfänger gemäß Nummer 3.1 
beizufügen. 
7.4 
Für die Bewilligung ist das Muster der Anlage 2 zu 
verwenden. 
Auf formlosen auch elektronischen Antrag erhalten 
die Empfänger nach den Nummern 3.1 bzw. 3.2 eine 
Vorauszahlung in Höhe von bis zu 80 Prozent des nach 
Maßgabe der Richtlinien über die Gewährung von Billig-
keitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im öffentli-
chen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Ausbruch von COVID-19 und dem temporär eingeführ-
ten 9-Euro-Ticket im Jahr 2022 in Nordrhein-Westfalen 
(Richtlinien Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW 
2022 - Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Verkehr - II B 3 – 58.53.08-000001 - vom 2. 
August 2022) vorläufig bewilligten Schadensausgleichs 
für die Monate Juni bis August 2022. Der Antrag kann 
um bis zu 80 Prozent des nach Maßgabe der Richtlinien 
Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW 2022 bewil-
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ligten Schadensausgleichs von Verkehrsunternehmen 
erweitert werden, welche im Jahr 2022 ausschließlich 
einen isolierten Schadenausgleich nach Nummer 4.5 
Richtlinien Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW 
2022 beantragt haben und auf dem Gebiet des Auf-
gabenträgers Verkehrsleistungen erbringen. Erbringt 
ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem 
Gebiet mehrerer Aufgabenträger und können die für 
das Jahr 2022 bewilligten Schäden nicht eindeutig der 
Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufgaben-
träger zugeordnet werden, gilt Nummer 5.4.8 entspre-
chend. Die Vorauszahlung wird je zur Hälfte in den 
Monaten April und August 2023 ausgezahlt. Sie ist nach 
dem Muster der Anlage 2 zu bewilligen. 
7.5 
Empfänger gemäß Nummer 3.2 haben die Zuwendun-
gen an die Empfänger gemäß Nummer 3.1 weiterzulei-
ten und dabei sicherzustellen, dass die maßgeblichen 
Bestimmungen des Bewilligungsbescheides auch den 
Empfängern auferlegt werden. Dies schließt ausdrück-
lich die Nachweisführung ein. 
7.6 
Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilli-
gungsbescheid näher geregelt. 
7.7 
Die Zustimmung zum förderunschädlichen Maßnah-
menbeginn gilt als erteilt. 
7.8 
Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Emp-
fängern und bei Dritten, an die die Mittel aus diesen 
Richtlinien weitergeleitet werden, Prüfungen durchzu-
führen. 
8 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft und am 30. Juni 2025 außer Kraft.

Anlage 2 Satzung Allgemeine Vorschrift 
Deutschlandticket

Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket

 
1. Grundsatz 

Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepub-
lik Deutschland und den Bundesländern gefördertes 
deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienen-
personennahverkehr (SPNV) und im öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023.
Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für 
das Deutschlandticket und sind von allen teilneh-
menden Verkehrsunternehmen des SPNV und des 
ÖPNV in Deutschland verbindlich anzuwenden. Diese 
Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- 
und Beförderungsbedingungen der teilnehmenden 
Verkehrsverbünde, der Landestarife und des Deutsch-
landtarifs sowie die Beförderungsbedingungen der 
teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunternehmen des 

SPNV und der teilnehmenden Verkehrsunternehmen 
des ÖPNV, soweit sich aus den folgenden Regelungen 
nichts anderes ergibt. 
Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die 
Bedingungen des vertragshaltenden Verkehrsunter-
nehmens. 

2.  Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und 
Geltungsbereich 

Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen 
Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung der 
Züge des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des 
Deutschlandtarifs in der 2. Wagenklasse sowie der 
sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen 
Geltungsbereich der Tarife der teilnehmenden Ver-
kehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landes-
tarifgesellschaften. Dies schließt im Ausland liegende 
Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifge-
biet des jeweiligen Verbundes/Unternehmens sich 
aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im 
Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum ÖPNV gehört 
die Beförderung mit Straßenbahnen und Obussen im 
Sinne des Personenbeförderungs-gesetzes sowie mit 
Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 
42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach § 43 PBefG 
fallen insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie 
gemäß § 2 Absatz 4 PBefG allgemein zugänglich sind.
Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, 
die überwiegend zu touristischen oder historischen 
Zwecken betrieben werden. 
Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem 
Deutschlandticket ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen 
von Integrationskonzepten) werden im Geltungsbe-
reich des Deutschlandtickets für den Schienenverkehr 
bekanntgegeben.
Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und 
wird als persönlicher Fahrausweis ausgegeben, der 
mindestens den Namen und Vornamen sowie das 
Geburtsdatum des Fahrgastes beinhaltet. Dieser 
Fahrausweis wird in Form einer Chipkarte und als 
Handyticket ausgegeben. Das Deutschlandticket kann 
von dem Vertrag haltenden Unternehmen, die das 
Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trägerme-
dium bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. 
Bereitstellung des digitalen Tickets, längstens bis zum 
31.12.2023 als digital kontrollierbares Papierticket (mit 
Barcode) ausgegeben werden. Ein als Papierticket aus-
gegebenes Deutschlandticket gilt für maximal einen 
Kalendermonat. Zur Legitimation ist ein amtliches 
Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen 
vorzuzeigen. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur 
Vollendung des 16. Lebensjahres genügt zur Legiti-
mation ein Schülerausweis. Wird ein solcher nicht 
ausgestellt, entfällt die Legitimationspflicht. 
Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche 
Mitnahme von Personen über 6 Jahren.
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Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur 
Nutzung der 2. Wagenklasse. Ein Übergang in die 1. 
Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von 
Verkehrsverbünden, Landestarifen und des Deutsch-
landtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen 
möglich.
Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres 
Fahrradkartenangebot zu erwerben, soweit die Fahr-
radmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig 
ist.
Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahr-
kartenangebot zu erwerben, soweit die Mitnahme auf 
der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

3. Vertragslaufzeit und Kündigung 

Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrs-
unternehmen, Verkehrsverbünden und Landestarifor-
ganisationen für Abonnement-Produkte eingerichte-
ten Verkaufsstellen bzw. über deren Vertriebskanäle 
erworben werden.
Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausge-
geben. Der Einstieg ins Abonnement ist jeweils zum 
Ersten eines Monats möglich.
Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abge-
schlossen und kann monatlich gekündigt werden. 
Die Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats 
zum Ende des jeweiligen Kalendermonats erfolgen. 
Das Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung 
bis Betriebsschluss nach dem Ende des letzten Tages 
dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis 3 Uhr des 
Folgetags.
Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbin-
dung mit anderen Produkten im Bereich des Personen-
verkehrs auch eine feste Laufzeit von 12 Monaten ange-
boten werden. 

4. Beförderungsentgelt

Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement 
beträgt 49,00 EUR pro Monat bei monatlicher Zahlung. 
Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetra-
ges kann angeboten werden.
Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. 
B. On-demand-Verkehr, Anruf-Sammeltaxi, Ruf-bus) 
sowie bei täglich verkehrende Eisenbahnen mit beson-
deren Betriebsformen (z. B. Schmalspurbahnen mit 
Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den örtlichen 
Tarifbestimmungen erhoben. 

5. Jobticket 

Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket 
angeboten werden.
Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt 
werden, deren Arbeitgeber mit einem teilnehmenden 
Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen eine 
Vereinbarung über den Erwerb des Deutsch-land-Job-

tickets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser 
Bestimmung können Unternehmen, Verwaltungen, 
Behörden und sonstige Institutionen sein.
Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket 
ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 abzüglich 5% Rabatt. 
Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber 
einen Zuschuss zum Jobticket leistet, der mindestens 
25% des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt. 

6. Fahrgastrechte 

Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgast-
rechte gem. Teil A Nr. 8 der Tarifbedingungen des 
Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingun-
gen für Zeitkarten im Deutschlandtarif in ihrer jeweils 
genehmigten und veröffentlichten Fassung, abrufbar 
im Internet unter www.deutschlandtarif-verbund.de. 
Das Entgelt für das Deutschlandticket gilt als erheb-
lich ermäßigtes Beförderungsentgelt gemäß § 3 
EVO. Das zusätzliche Recht bei Verspätung gemäß § 
11 Absatz 1 Nummer 1 EVO wird ausgeschlossen.

Anlage 3 Satzung Allgemeine Vorschrift 
Deutschlandticket
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zum Aus-
gleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen 
Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2023 im Zuständigkeits-
gebiet Stadt Münster (Nordrhein-Westfalen)

Stadt Münster
Amt für Mobilität und Tiefbau
Albersloher Weg 33
48155 Münster
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1. Allgemeines 
1.2 Antragsteller 

Verkehrsunternehmen

Anschrift 

PLZ, Ort 

AnsprechpartnerIn 

Telefon 

E-Mail 

Bank 

IBAN 

1.2 Verkehrsleistung 

km in 2019 km in 2023

Betriebsleistungen insgesamt davon 
in Land / Aufgabenträger / Bündel

2. nicht gedeckte Ausgaben 

2.1 nicht gedeckte Ausgaben durch Fahrgeldrück-
gänge 
2.1.1  Dem Antragsteller entstehen nicht gedeckte Aus-

gaben durch Fahrgeldrückgänge in den folgenden 
Verkehrsverbünden bzw. Tarifgemeinschaften 

Verbund/  
Gemeinschaft

nicht gedeckte  
Ausgaben (netto) 

Summe 0,00 €

2.1.2  Dem Antragsteller entstehen nicht gedeckte 
Ausgaben (netto) durch Fahrgeldrückgänge im 
Verbundtarif / Gemeinschaftstarif. 

Diese nicht gedeckten Ausgaben sind nur in einem 
Antrag des Antragstellers darzustellen. 

Gesamtbetrag

nicht gedeckte Ausgaben (bitte Anlage zur Berechnung des Betrages beifügen)* 0,00 € 
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2.1.3  Dem Antragsteller entstehen nicht gedeckte 
Ausgaben (netto) durch Fahrgeldrückgänge in 
Haustarifen.  

Gesamtbetrag

nicht gedeckte Ausgaben (bitte Anlage zur Berechnung des Betrages beifügen)* 

*In der Anlage sind die einzelnen Ticketarten darzu-
stellen. Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen 
auf den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 hochge-
rechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen (netto) 
des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat 
verkauften Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und 
Preisstufe der Monate des entsprechenden Zeitraums 
2019 mit den für diese Kartenart und für die im Gül-
tigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe (netto) im 
jeweiligen Zeitraum des Jahres 2023 genehmigten 
Preisen zu multiplizieren. Preisanpassungen, die ab 
dem 1. Mai 2023 wirksam werden, sind im Wesent-
lichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle 
Preisstufen vorzunehmen. Lassen sich in Einzelfällen 
keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen oder 
handelt es sich um stückzahlunabhängige Pauschalan-
gebote, ist die aus der Berechnung nach Satz 2 abgelei-
tete durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für 
die Hochrechnung maßgebend. Die hochgerechneten 
Einnahmen sind um die in Nummer 5.4.1.1 Richtlinien 
Deutschlandticket Zuwendungen ÖPNV NRW 2023 
genannten Mehrverkehrs- und Mehrleistungsfaktoren 
fortzuschreiben. Die Verbund-/Tariforganisationen 
haben den Empfängern die für die Antragstellung 
erforderlichen Daten zu liefern.  

2.2  nicht gedeckte Ausgaben im Zusammenhang mit 
allgemeinen Vorschriften 

2.2.1 Dem Antragsteller entstehen nicht gedeckte 
Ausgaben aus erhöhten Ausgaben auf Grund eigener 
Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vorschriften 
(bitte einzeln benennen, ohne Umsatzsteuer*) 

Allgemeine Vorschrift Gesamtbetrag

Summe: 0,00 €

http://5.4.1.1
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2.2.2 Einsparungen bei Leistungen aus allgemeinen 
Vorschriften bitte einzeln benennen, ohne Umsatz-
steuer*) 

Allgemeine Vorschrift Gesamtbetrag

Summe: 0,00 €

*Ausgaben aus allgemeinen Vorschriften zur Umsetzung des Deutschlandtickets sind hier nicht zu 
berücksichtigen. Einsparungen bei Leistungen aus AV sind unter Punkt 2.2.2 zu erfassen und gegen-
zurechnen.

nicht gedeckte Ausgaben aus erhöhten Ausgaben aus AV 0,00 € 

Einsparungen bei Leistungen aus AV 0,00 € 

Saldo nicht gedeckte Ausgaben aus allgemeinen Vorschriften 0,00 € 

2.3  nicht gedeckte Ausgaben aus Minderung der 
Erstattungsleistung nach SGB IX 

Die Umsatzsteuer bleibt unberücksichtigt. 

Vomhundertsatz SGB IX 2019 

Individueller Vomhundertsatz gem. § 231 Abs. 5 SGB IX 2019 

Vomhundertsatz SGB IX 2023 

Individueller Vomhundertsatz gem. § 231 Abs. 5 SGB IX 2023 

Fahrgeldeinnahmen Antragszeitraum 2023 

hochgerechnete Fahrgeldeinnahmen Vergleichszeitraum 2019* 

Nach Anwendung Vomhundertsatz SGB IX 2023 0,00 € 

Nach Anwendung Vomhundertsatz SGB IX 2019 0,00 € 

Differenz = nicht gedeckte Ausgaben 0,00 € 

*Die Hochrechnung wird durch Multiplikation der Anzahl der in 2019 verkauften einzelnen Ticketar-
ten mit den in 2023 geltenden Preisen durchgeführt (siehe Hinweise zu 2.1)

2.4  Erhöhte Ausgaben zur Anpassung der Vertriebs-
prozesse 

vorhandene ertüchtigte Kontrollgeräte zum 30.4.2023**
in Abonnements gebundene Kunden am 30.4.2023*
neu im Jahr 2023 beschaffte Kontrollgeräte** 
Gesamt

€ 

€ 

€ 

€
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*  Abonnements sind Zeitfahrkarten mit einer zeit-
lichen Gültigkeit von mehr als einem Monat. Dazu 
zählen auch Semestertickets sowie Monatskarten, 
die von Unternehmen ausgegeben werden, die keine 
Abonnements im gesamten Tarifangebot haben und 
mindestens vier dieser Monatskarten im Zeitraum  
1. Mai 2022 bis 30. April 2023 nachweislich an densel-
ben Kunden oder dieselbe Kundin verkauft wurden. 

** Berücksichtigt werden dürfen vorhandene, für das 
Deutschlandticket ertüchtigte Kontrollgeräte sowie 
im Jahr 2023 zur Kontrolle des Deutschlandtickets 
neu beschaffte Kontrollgeräte 

2.5  Minderung von Erlösen aus Vertriebsprovisionen 

Gesamtbetrag

Minderungen von Erlösen aus Vertriebsprovisionen* 
*  Ausschließlich mit der Ausgabe des Deutschlandti-

ckets verbundene Mindererlöse (netto) innerhalb 
von Tarifbereichen 

3. Ersparte Aufwendungen 

Der Antragsteller vermied oder ersparte Aufwendun-
gen (netto) in direktem ursächlichem Zusammenhang 
mit der Einführung des Deutschlandtickets durch 
verringerte Vertriebsprovisionen, soweit diesen keine 
rechtskräftig festgestellten oder zwischen den Partei-
en unbestrittenen Deutschlandticket bedingten For-
derungen des Vertriebsdienstleisters auf Anpassung 
der Vergütung aus ergänzender Vertragsauslegung 
oder nach § 313 BGB gegenüberstehen 

Gesamtbetrag

ersparte/ vermiedene Aufwendungen 

4.  Saldo nicht gedeckte Ausgaben und Minderauf-
wendungen 

Der anzusetzende Saldo aus nicht gedeckten Ausga-
ben und Minderaufwendungen beträgt (ohne Umsatz-
steuer): 

Gesamtbetrag

Nicht gedeckte Ausgaben aus dem Rückgang der Fahrgeldeinnahmen (Verbund) 0,00 € 

Nicht gedeckte Ausgaben aus Rückgang der Fahrgeldeinnahmen im Haustarif  0,00 € 

Nicht gedeckte Ausgaben aus Minderung der Erstattungsleistung nach SGB IX 0,00 € 

Nicht gedeckte Ausgaben aus Minderung der Ausgleichsleistungen aus AV 0,00 € 

Erhöhte Ausgaben für Vertriebsprozesse Deutschlandticket € 

Minderungen von Erlösen aus Vertriebsprovisionen € 

abzüglich Einsparungen € 

Saldo nicht gedeckte Ausgaben/Ersparnisse = Zuwendung 0,00 € 

Hinweis: 
 
Es handelt sich bei den vorgenannten Angaben um 
subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 
des Strafgesetzbuches. Subventionsbetrug ist nach 
dieser Vorschrift strafbar. 
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Ort/ Datum Rechtsverbindliche Unterschrift/en

Name/n des/der Unterzeichner/s

Anlage 4 Allgemeine Vorschrift Deutsch-
landticket

Musterbescheid für Zuwendungen zum Ausgleich 
nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personen-
nahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutsch-
landticket im Jahr 2023 im Zuständigkeitsgebiet 
Stadt Münster (Nordrhein-Westfalen)

Sehr geehrte/r … 
auf Ihren Antrag vom … hin, gewähre ich Ihnen auf der 
Grundlage der Allgemeinen Vorschrift der Stadt Müns-
ter über die Festsetzung des Deutschlandtickets als 
Höchsttarif i.V.m. den Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter 
Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zu-
sammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 
in Nordrhein-Westfalen (nachfolgend auch „Richtli-
nien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 
2023“) eine [vorläufige] Zuwendung für das Kalender-
jahr 2023 in Höhe von  … Euro 
Die Höhe der Ihnen [vorläufig] gewährten Zuwendung 
ist auf Grundlage Ihres Antrags vom … wie folgt ermit-
telt worden (ohne Umsatzsteuer):   

Gesamtbetrag

Nicht gedeckte Ausgaben aus dem Rückgang der Fahrgeldeinnahmen  
(Verbund)  

0,00 € 

Nicht gedeckte Ausgaben aus Rückgang der Fahrgeldeinnahmen im Haustarif  
des Antragstellers  

0,00 € 

Nicht gedeckte Ausgaben aus Minderung der Erstattungsleistung nach SGB IX  0,00 € 

Nicht gedeckte Ausgaben aus Minderung der Ausgleichsleistungen aus  
allgemeinen Vorschriften  

0,00 € 

Erhöhte Ausgaben für Vertriebsprozesse Deutschlandticket  0,00 € 

Minderungen von Erlösen aus Vertriebsprovisionen  0,00 € 

abzüglich Einsparungen  -0,00 € 

Saldo nicht gedeckte Ausgaben/Ersparnisse = Zuwendung 0,00 € 

[Erläuterung falls Abweichung zu Antrag] 

Nebenbestimmungen: 

1. Die beigefügten ANBest-P/ANBest-G sind Bestand-
teil dieses Bescheids. Die Ziffern 1.4, 3, 5.4, 6, 8.3.1, 
8.5 der ANBest-P sowie die Ziffern 1.2, 1.4, 5.4, 7, 
9.3.1, 9.5 der ANBest-G finden keine Anwendung.

2. Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, an der 
bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für 
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das Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür 
erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende 
Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu 
machen und gegebenenfalls diese Ansprüche über-
schießende Einnahmen im Rahmen der Einnah-
meaufteilung abzugeben.

3. Die Höhe der Zuwendung ist begrenzt auf die 
Summe aller positiven und negativen Auswirkun-
gen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtung des Zuwendungsempfängers in Form 
der Anerkennung und Anwendung des Tarifs für das 
Deutschlandticket nicht übersteigen (finanzieller 
Nettoeffekt nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007).  
 
Zum Nachweis des Nichtvorliegens einer sog. Über-
kompensation hat der Zuwendungsempfänger der 
Bewilligungsbehörde der Stadt Münster bis zum 31. 
August des Folgejahres eine unternehmensindivi-
duelle Ergebnisrechnung über die Berechnung des 
finanziellen Nettoeffekts aus der Anerkennung und 
Anwendung des Tarifs für das Deutschlandticket 
vorzulegen. Gem. den Regelungen des Anhangs 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 berechnet sich 
der finanzielle Nettoeffekt aus der Summe der 
(positiven oder negativen) Auswirkungen der Er-
füllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung 
des Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und 
Anwendung des Deutschlandtickets auf die Einnah-
men des Verkehrsunternehmens sowie auf seine 
Kosten, soweit diese als zusätzlicher Nachteil vom 
Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberech-
nung geltend gemacht werden oder soweit das 
Verkehrsunternehmen aufgrund der Einführung 
des Deutschlandtickets Kosten erspart, zzgl. eines 
angemessenen Gewinns. Die inhaltliche Richtigkeit 
der Ergebnisrechnung und die Angemessenheit 
des angesetzten Gewinns im Sinne der Ziffer 6 des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sowie 
das Nichtvorliegend einer Überkompensation nach 
Maßgabe der Richtlinien Zuwendungen Deutsch-
landticket ÖPNV NRW 2023 muss durch einen 
branchenerfahrenen Wirtschaftsprüfer oder Steu-
erberater begutachtet und bescheinigt werden. Die 
Bescheinigung ist zusammen mit der Ergebnisrech-
nung der Bewilligungsbehörde der Stadt Münster 
vorzulegen. 
 
Wird aufgrund anderer Ausgleichsregelungen 
(bspw. weiterer allgemeine Vorschriften oder 
öffentlicher Dienstleistungsaufträge) eine Ergeb-
nisrechnung über die Berechnung des finanziellen 
Nettoeffektes aufgestellt bzw. eine Überkom-
pensationsprüfung vorgenommen, können diese 
gemeinsam erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass 
die positiven und negativen Auswirkungen aus der 
Erfüllung der jeweiligen gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung getrennt und nachvollziehbar darge-
stellt werden. Die vorstehende Nachweisfrist (31. 

August des Folgejahres) sowie die Begutachtung 
und Bescheinigung durch einen branchenerfahre-
nen Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater ist auch 
in diesem Fall zu beachten. 
 
Im Falle einer festgestellten Überkompensation hat 
der Zuwendungsempfänger den überkompensie-
renden Betrag zur Vermeidung einer unzulässigen 
Beihilfe einschließlich Verzinsung ab dem Eintritt 
der Überkompensation an die Bewilligungsbehörde 
der Stadt Münster zurückzuzahlen. Die Höhe der 
Verzinsung richtet sich nach der jeweils aktuellen 
Mitteilung der EU-Kommission über die aktuellen 
bei Beihilfe-Rückforderungen angewandten Zins-
sätze. 

4. Bis zum 31. Januar 2025 hat der Zuwendungsemp-
fänger die tatsächlich entstandenen nicht gedeck-
ten Ausgaben und Einsparungen auf der Grundlage 
der in § 6 der Allgemeinen Vorschrift i.V.m. Ziffer 
5.4 Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket 
ÖPNV NRW 2023 genannten Berechnungsmethode 
nachzuweisen, dieser Nachweis gilt als Schlussver-
wendungsnachweis. Dem Nachweis sind insbeson-
dere Bestätigungen der Verbundorganisationen 
über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate 
Mai bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilun-
gen sowohl für die nach Ziffer 5.4.1.1 der Richtlinien 
Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für 
die nach Nummer 5.4.1.2 Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 ermittelten 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate 
Mai bis Dezember 2023 sowie eine Bescheinigung 
eines Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnah-
men der Jahre 2019 und 2023 im Haustarif bzw. 
nach BBDB beizufügen. Den Bestätigungen der 
Verbundgesellschaften/Tarifgemeinschaften sind 
auch die betragsmäßigen Erlösminderungen aus 
Vertriebsprovisionen bzw. Einsparungen von Ver-
triebsprovisionen je Empfänger hinzuzufügen. Dem 
Nachweis sind die Anzahl der Abonnentinnen und 
Abonnenten im Sinne der Nummer 5.4.1.1 Richtli-
nien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 
2023 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Janu-
ar 2024 beizulegen. Die Bewilligungsbehörde kann 
weitere Unterlagen anfordern.

5. Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, die 
nach § 7 Abs. 2 der Allgemeinen Vorschrift i.V.m. Nr. 
5.4.4 Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket 
ÖPNV NRW 2023 unterstützte Kontrollinfrastruktur 
drei Jahre im ÖPNV in Deutschland einzusetzen.  

6. Der Zuwendungsempfänger hat bis zum 20. ei-
nes Monats für den Vormonat alle Verkäufe des 
Deutschlandtickets an die von der Arbeitsgemein-
schaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, 
dem Bundesverband Deutscher Omnibusunterneh-
men e.V. und dem Bundesverband SchienenNahver-
kehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle zu melden.

http://5.4.1.1
http://5.4.1.2
http://5.4.1.1
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7. Die Bewilligungsbehörde, das Rechtsprüfungsamt 
der Stadt Münster, die Bezirksregierung Münster, 
das für Verkehr zuständige Ministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen, der Landesrechnungshof 
Nordrhein-Westfalen, der Bundesrechnungshof 
und die Europäische Kommission sind berechtigt, 
Prüfungen vorzunehmen und dazu Bücher, Belege 
und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern 
sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtli-
che Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte 
prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat 
daher alle für den Leistungserhalt erforderlichen 
Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen. Die für den Antrag maßgeb-
lichen Unterlagen sind ab der Gewährung der Zu-
wendung 10 Jahre aufzubewahren.

8. Die Zuwendung wird unmittelbar nach Bestands-
kraft dieses Bescheides ausgezahlt. 

Rechtsbehelfsbelehrung  
Anlagen: ANBest-P  
  ANBest-G 

Europawahl 2024 - Ernennung des Stadt-
wahlleiters für die Stadt Münster

Am 9.6.2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wahl zum 10. Europäischen Parlament statt. 
Stadtdirektor Thomas Paal ist für die Europawahl 
gemäß § 4 Europawahlgesetz in Verbindung mit § 
9 Absatz 1 Bundeswahlgesetz und § 1 Absatz 1 der 
Verordnung über die Wahlorgane für die Bundestags-
wahlen und die Europawahlen zum Stadtwahlleiter für 
die Stadt Münster ernannt worden. 

Zu seinem Stellvertreter ist Stadtrat Wolfgang Heuer 
ernannt worden.

Kontaktdaten:

Stadtwahlleiter 
Thomas Paal
Stadtdirektor
Klemensstraße 10
48127 Münster
0251 492-7040
Fax: 0251 492-7703
paal@stadt-muenster.de

Stellv. Stadtwahlleiter
Wolfgang Heuer
Stadtrat
Klemensstraße 10
48127 Münster
0251 492-7010

Fax: 0251 492-7702
Wolfgang.Heuer@stadt-muenster.de

Münster, den 21. September 2023
Der Oberbürgermeister
Jürgen Kupferschmidt
Amt für Bürger- und Ratsservice
Amtsleiter

Planfeststellung für den Ausbau der Tank- 
und Rastanlage Münsterland West im Zuge 
der A 1 von Betriebs-km 275+235 bis Be-
triebs-km 276+275 einschließlich weiterer 
hiermit im Zusammenhang stehender (Fol-
ge-) Maßnahmen sowie landschaftspflegeri-
scher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 
dem Gebiet 

–  der kreisfreien Stadt Münster, in der Ge-
markung Roxel, Flur 33 und 35

–  und der Stadt Hörstel, Kreis Steinfurt, in 
der Gemarkung Dreierwalde, Flur 6.

Auslegung neuer und aktualisierter Planun-
terlagen als Deckblatt I

Vorhabenträgerin:   Die Autobahn GmbH des Bun-
des  
Niederlassung Westfalen 
Lilienthalstraße 5 
59065 Hamm

Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
hat mit Schreiben vom 26.6.2019 für das o. a. Bauvor-
haben die Durchführung des Planfeststellungsverfah-
rens gemäß § 17 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in 
Verbindung mit den §§ 72 bis 78 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) beantragt.
Mit Wirkung zum 1.1.2021 hat die Autobahn GmbH 
des Bundes die Ausführung von Aufgaben der Straßen-
baulast im Sinne des § 3 FStrG für Bundesautobahnen 
übernommen und tritt gem. § 10 Abs. 2 Fernstraßen-
Überleitungsgesetz (FernstrÜG) in laufende Vergabe- 
und Gerichtsverfahren sowie in sonstige Verfahren 
und Rechtspositionen ein (vgl. Art. 90 Abs. 2 GG, Art. 
143e Abs. 1 GG i. V. m. FernstrÜG und Infrastrukturge-
sellschaftserrichtungsgesetz). So ist auch das vorlie-
gende Planfeststellungsverfahren auf die Autobahn 
GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen überge-
gangen.

mailto:paal@stadt-muenster.de
mailto:Wolfgang.Heuer@stadt-muenster.de
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Für das Vorhaben hat die Vorhabenträgerin gemäß § 7 
Abs. 3 S. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) ebenfalls die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt, was die Be-
zirksregierung Münster als zuständige Anhörungs- und 
Planfeststellungsbehörde als zweckmäßig erachtet 
hat, so dass für das Vorhaben die UVP-Pflicht gemäß § 
5 UVPG besteht.
Für das Bauvorhaben einschließlich der landschafts-
pflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
werden Grundstücke in der Stadt Münster, Gemarkung 
Roxel, und der Stadt Hörstel, Gemarkung Dreierwalde, 
beansprucht.

Der bereits in der Zeit vom 16.9.2019 bis 15.10.2019 
und vom 19.4.2021 bis 18.5.2021 (in Form ergänzen-
der Unterlagen und Aktualisierungen) in den Städten 
Münster und Hörstel ausgelegte Plan für das o. a. 
Bauvorhaben wird nunmehr um neue sowie aktuali-
sierte Unterlagen (Deckblatt I) ergänzt. Das Deckblatt I 
beinhaltet folgende Änderungen:

• Anlage einer privaten Zuwegung
• Überarbeitung des Fachbeitrags zur EG-Was-

serrahmenrechtlinie
• Überarbeitung der landschaftspflegerischen 

Planung
• Überarbeitung des Artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrags
• Plausibilitätsprüfung zum Artenschutz

Die aktualisierten bzw. ergänzenden Planunterlagen 
stehen gemäß § 3 des Gesetzes zur Sicherstellung 
ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsver-
fahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssi-
cherstellungsgesetz – PlanSiG) in der Zeit
vom 9.10.2023 bis einschließlich 8.11.2023
auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster 
unter 
www.brms.nrw.de/go/verfahren -> Planfeststel-
lungsverfahren Straße
Stichwort: 
A 1 Ausbau der Tank- und Rastanlage Münsterland 
West
zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung. Darü-
ber hinaus sind der Inhalt der Bekanntmachung und 
die auszulegenden Unterlagen gemäß § 20 UVPG 
auch über das zentrale Internetportal unter www.
uvp-verbund.de zugänglich. Maßgeblich ist jedoch der 
Inhalt der auf der oben genannten Internetseite zur 
Einsichtnahme eingestellten Unterlagen (§ 20 Abs. 2 S. 
2 UVPG i. V. m. § 27a Abs. 1 S. 4 VwVfG NRW i. V. m. § 3 
PlanSiG).
In demselben Zeitraum liegen die Unterlagen als zu-
sätzliches Informationsangebot in den Städten Müns-
ter und Hörstel zur allgemeinen Einsichtnahme unter 

folgenden Maßgaben aus:

Stadt Münster, Stadthaus 3, Kundenzentrum Planen 
und Bauen, Albersloher Weg 33, 48155 Münster:

Für die Einsichtnahme stehen folgende Zeiträume 
(Dienststunden) zur Verfügung:

Montag bis Mittwoch 8 Uhr bis 16 Uhr,
Donnerstag 8 Uhr bis 18 Uhr und
Freitag 8 Uhr bis 13 Uhr

Stadt Hörstel, Fachbereich II Planen und Bauen, 
Dienstgebäude Münsterstraße, Zimmer 1.07, Müns-
terstraße 2, 48477 Hörstel (Riesenbeck):

Für die Einsichtnahme stehen folgende Zeiträume 
(Dienststunden) zur Verfügung:

Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
Montag und Dienstag 14.30 Uhr bis 16 Uhr und
Donnerstag 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Aus organisatorischen Gründen wird gebeten, einen 
Termin unter der Telefonnummer 05454/911-163 oder 
05454/911-167 zu vereinbaren.

Da sich diese Maßgaben jedoch aufgrund der aktuel-
len Situation jederzeit ändern können, sind die zum 
Zeitpunkt der Einsichtnahme aktuellen (Zutritts-)Re-
gelungen der Städte Münster und Hörstel im Zusam-
menhang mit der COVID-19-Pandemie zu beachten.
Die Planunterlagen enthalten aus Gründen des Daten-
schutzes keine Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse bestimmter oder bestimmbarer 
natürlicher Personen; diese sind verschlüsselt (Name 
und Anschrift der Eigentümer der betroffenen Grund-
stücke werden nicht genannt). In den Planunterlagen 
werden die betroffenen Grundstücke nur mit Kataster-
angaben bezeichnet. Der Schlüssel kann bei Nachweis 
eines berechtigten Interesses bei der jeweiligen Kom-
mune und bei der Bezirksregierung Münster eingese-
hen werden.

1. Jeder kann bis spätestens einen Monat nach Ablauf 
der Auslegungsfrist,

also bis zum 8.12.2023 (einschließlich)

bei der Bezirksregierung Münster (Anhörungs- 
und Planfeststellungsbehörde), Domplatz 1-3, 
48143 Münster, oder bei der Stadt Münster, 
Stadthaus 3, Kundenzentrum Planen und Bauen, 
Albersloher Weg 33, 48155 Münster sowie der 

file:///\\harz\dfs\anwender\maasser\vorlage\Dezernat%2025\Straßen\Planfeststellung\A%201%20-%20Tank-%20u.%20Rastanlage%20Münsterland%20West\02%20-%20Auslegung,%20Bekanntmachung\Auslegung%20ergänzender%20Unterlagen%202021\Stadt%20Münster\www.uvp-verbund.de
file:///\\harz\dfs\anwender\maasser\vorlage\Dezernat%2025\Straßen\Planfeststellung\A%201%20-%20Tank-%20u.%20Rastanlage%20Münsterland%20West\02%20-%20Auslegung,%20Bekanntmachung\Auslegung%20ergänzender%20Unterlagen%202021\Stadt%20Münster\www.uvp-verbund.de
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Stadt Hörstel, Fachbereich II Planen und Bauen, 
Dienstgebäude Münsterstraße 2, 48477 Hörstel, 
Einwendungen gegen die nun ausgelegten Unterla-
gen schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die 
Einwendung muss den geltend gemachten Belang 
und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen 
lassen.

Die Schriftform kann wie folgt durch elektronische 
Form ersetzt werden:

• durch De-Mail in der Sendevariante mit bestä-
tigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-
Gesetz. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@
brms-nrw.de-mail.de

• durch Übermittlung eines elektronischen Doku-
ments mit qualifizierter elektronischer Signa-
tur an die elektronische Poststelle der Behörde. 
Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms.sec.
nrw.de.

 
Wichtige Hinweise:
Die Nutzungsbedingungen für die Übersendung 
einer De-Mail in schriftform-wahrender Versandart 
nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes und von Do-
kumenten mit qualifizierter elektronischer Signatur 
finden Sie auf der Internetseite der Bezirksregie-
rung Münster (Bezirksregierung Münster > Kontakt 
> Mailkontakt) und sind zwingend zu beachten.
Die Übersendung einer Einwendung mittels einfa-
cher E-Mail (auch im gescannten Format) ist nicht 
ausreichend und bleibt daher unberücksichtigt.
Nach Ablauf dieser Einwendungs-/Äußerungsfrist 
sind nach § 21 Abs. 4 S. 1 und Abs. 5 UVPG i. V. m. 
§ 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG NRW alle Einwendungen 
und Äußerungen sowie nach § 73 Abs. 4 S. 5 und 
6 VwVfG NRW auch Stellungnahmen von Vereini-
gungen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen, ausgeschlossen. Dieser Ausschluss 
beschränkt sich bei Einwendungen, Äußerungen 
und Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter 
nach § 2 Abs. 1 UVPG beziehen, nur auf das Verwal-
tungsverfahren.
Einwendungen dürfen sich lediglich auf den In-
halt der Unterlagen, die Gegenstand dieser Ausle-
gung sind (Deckblatt I), beziehen. Einwendungen 
gegen das Vorhaben als solches, welche nicht 
bereits im Rahmen der erstmaligen Auslegung 
vorgetragen wurden, bleiben unberücksichtigt. 
Die im Rahmen der bisherigen Anhörung erhobe-
nen Einwendungen und abgegebenen Stellung-
nahmen bleiben jedoch im Verfahren erhalten 
und fließen in die Planfeststellungsentscheidung 
ein. Es besteht deshalb für die Bürgerinnen und 
Bürger, die sich bereits dazu geäußert haben, 
keine Notwendigkeit, ihre Stellungnahme erneut 
abzugeben.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen 
auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 
vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht 
werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite deutlich sicht-
bar und leserlich ein Unterzeichner mit Namen und 
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner 
zu bezeichnen. Vertreter kann nur eine natürliche 
Person sein. Anderenfalls können diese Einwendun-
gen unberücksichtigt bleiben (§ 17 Abs. 1 und 2 
VwVfG NRW).
Ferner wird die Anhörungsbehörde gleichförmige 
Eingaben insoweit unberücksichtigt lassen, als Un-
terzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht 
oder unleserlich angegeben haben (§ 17 Abs. 2 S. 3 
VwVfG NRW).

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung und der Hin-
weis auf die Präklusion (§ 73 Abs. 4 S. 3 und 5 VwV-
fG NRW) dienen auch der Benachrichtigung
a) der nach landesrechtlichen Vorschriften im Rah-

men des § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetze 
anerkannten Vereine sowie

b) der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese 
für den Umweltschutz einsetzen und nach den 
in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einle-
gung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegen-
heiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind 
(Vereinigungen),

von der Auslegung des Plans.

3. In der Regel findet ein Erörterungstermin statt, bei 
dem die Anhörungsbehörde die rechtzeitig erhobe-
nen Einwendungen mit dem Träger des Vorhabens, 
den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, 
die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen 
abgegeben haben, mündlich erörtert. Die Anhö-
rungsbehörde kann auf eine Erörterung der recht-
zeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendun-
gen verzichten (§ 17a Nr. 1 FStrG).

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüb-
lich bekannt gemacht. Ferner werden diejenigen, 
die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben bzw. 
bei gleichförmigen Einwendungen wird der Vertre-
ter von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 
VwVfG NRW). Sind mehr als 50 Benachrichtigun-
gen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 S. 4 
VwVfG NRW).

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten 
ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den 
Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.

mailto:poststelle@brms-nrw.de-mail.de
mailto:poststelle@brms-nrw.de-mail.de
mailto:poststelle@brms.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brms.sec.nrw.de
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Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörte-
rungstermin kann auch ohne ihn verhandelt wer-
den. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des 
Erörterungstermins beendet.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhe-
bung von Einwendungen und Stellungnahmen, Teil-
nahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestel-
lung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht 
in der Planfeststellung dem Grunde nach zu ent-
scheiden ist, werden nicht im Erörterungstermin, 
sondern in einem gesonderten Entschädigungsver-
fahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird 
nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustel-
lung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) 
an die Einwenderinnen und Einwender und dieje-
nigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzuneh-
men sind (§ 74 Abs. 5 S. 1 VwVfG NRW).

7. Vom Beginn der Auslegung des Plans treten die 
Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG und die Ver-
änderungssperre nach § 9a FStrG in Kraft. Darüber 
hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der 
Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan 
betroffenen Flächen zu (§ 9a Abs. 6 FStrG).

8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf 
hingewiesen,

• dass die für das Verfahren und für die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens sowie 
für Äußerungen und Nachfragen zuständige 
Behörde die  
Bezirksregierung Münster, hier das Verkehrsde-
zernat, ist,

• dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch 
Planfeststellungsbeschluss entschieden werden 
wird,

• dass die Anhörung zu den ausgelegten Planun-
terlagen auch die Einbeziehung der Öffentlich-
keit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens 
gemäß §§ 18 Abs. 1, 19 Abs. 1 und 22 Abs. 1 
UVPG ist und

• dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 
16 UVPG notwendigen Angaben enthalten.

Unterlage
Nr.

Bezeichnung der Unterlage Verfasser Datum

1.I Erläuterungsbericht zum Deckblatt I Die Autobahn GmbH des 
Bundes 

1.6.2023

2.I Übersichtskarte mit Kompensationsmaßnahmen Die Autobahn GmbH des 
Bundes 

31.5.2023

3
3/Bl.1 DI 

3.1/Bl. 1 Dl

Übersichtslageplan 
Übersichtslageplan (ohne Luftbild) 
Übersichtslageplan (mit Luftbild)

Die Autobahn GmbH des 
Bundes

31.5.2023
31.5.2023

5 / Bl. 1 DI Lageplan Die Autobahn GmbH des 
Bundes

1.6.2023

9
9.2.I/Bl. 1 DI

9.3.I
9.4.I

Landschaftspflegerische Maßnahmen
Maßnahmenplan I
Maßnahmenblätter

L+S Landschaft + Siedlung 
AG

31.5.2023
31.1.2023
31.1.2023

18.4.I Fachbeitrag EG-WRRL L+S Landschaft + Siedlung 
AG

30.5.2023

Folgende umweltbezogene Unterlagen sind in den Planunterlagen enthalten:
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19
19.1.I

19.1.I/Bl. 2 DI
19.2.I
19.5.I

Umweltfachliche Untersuchungen
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Konfliktplan

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Plausibilitätsprüfung zum Artenschutz

L+S Landschaft + Siedlung 
AG

2.8.2023
31.5.2023

20.6.2023
30.1.2023

9. Bei der Durchführung des Anhörungs- und Planfest-
stellungsverfahrens werden personenbezogene Da-
ten verarbeitet. Gemäß Art. 13 und 14 der Verord-
nung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung 
– DSGVO) sind die betroffenen Personen hierüber 
zu informieren. In diesem Zusammenhang wird 
auf die „Datenschutzhinweise Planfeststellungs-
verfahren“ verwiesen, die auf der Internetseite der 
Bezirksregierung Münster unter www.brms.nrw.de/
go/dsp aufgerufen werden können.

Die Auslegung der Planfeststellungsunterlagen bei der 
Stadt Münster wird hiermit bekannt gemacht.

Münster, den 27. September 2023
Der Oberbürgermeister
I.V.
Robin Denstorff
Stadtbaurat

Bädermanagement Münster GmbH 
Hafenplatz 1, 48155 Münster 
Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bekanntmachung gemäß § 325 HGB
Die Gesellschaft hat am 25.9.2023
 - den Jahresabschluss
 - den Lagebericht
 - den Beschlussvorschlag und den Beschluss über die 

Verwendung des Ergebnisses
 - den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

beim Unternehmensregister eingereicht.

Münster, den 25. September 2023
Die Geschäftsführung

Bürgerwindpark Löningen GmbH & Co. KG 
Hafenplatz 1, 48155 Münster 
Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bekanntmachung gemäß § 325 HGB
Die Gesellschaft hat am 25.9.2023 
 - den Jahresabschluss
 - den Lagebericht
 - den Beschlussvorschlag und den Beschluss über die 

Verwendung des Ergebnisses
 - den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

beim Unternehmensregister eingereicht.

Münster, den 25. September 2023
Die Geschäftsführung

Bürgerwindpark Löningen Verwaltungs-
GmbH 
Hafenplatz 1, 48155 Münster 
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Bekanntmachung gemäß § 325 HGB
Die Gesellschaft hat am 25.9.2023
 - den Jahresabschluss
 - den Lagebericht
 - den Beschlussvorschlag und den Beschluss über die 

Verwendung des Ergebnisses
 - den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

beim Unternehmensregister eingereicht.

Münster, den 25. September 2023
Die Geschäftsführung



194   Amtsblatt Nr. 20 vom 29. September 2023

Benachrichtigung über öffentliche Zustellungen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW

Die nachfolgend aufgeführten Schriftstücke der Stadt 
Münster werden durch eine öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt.
Bitte beachten Sie:
1. Mit dieser Benachrichtigung über eine öffentliche 

Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

2. Das Schriftstück gilt als öffentlich zugestellt, wenn 
seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen verstrichen sind.

3. Das Schriftstück kann eine Ladung zu einem Termin 
enthalten. Das Versäumen dieses Termins kann 
Rechtsnachteile zur Folge haben.

Sie oder ein/e von Ihnen dazu Bevollmächtigte/r 
können einen Ausdruck des Schriftstücks bis zum 
13.10.2023 bei der Stadt Münster abholen beim Amt 
für Kommunikation, Stadthaus 1, 5. Etage,  
Zimmer 5.051 oder 5.061.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter:
Tel. 0251/492-1303

Ausweisdokumente:

Bitte bringen Sie unbedingt ein Ausweisdokument 
mit, wenn Sie den Ausdruck des Schriftstücks abholen. 
Sofern Sie als Bevollmächtigte/r erscheinen, benöti-
gen Sie Ihr eigenes Ausweisdokument; den Nachweis 
der Bevollmächtigung und ein Ausweisdokument des 
Zustelladressaten.
Ausweisdokumente deutsche Mitbürger/-innen: Perso-
nalausweis, Reisepass 
Ausweisdokumente ausländische Mitbürger/-innen: 
Nationalpass, internationaler Reiseausweis, Ausweiser-
satz
Ein Führerschein reicht nicht.

Name und letzte bekannte Anschrift des  
Zustellungsadressaten

Datum des 
Schriftstücks

Aktenzeichen des 
Schriftstücks

Art des  
Schriftstücks *

Dominik Hegemann, Davertstraße 43, 48163 Münster 20.9.2023 59.3713.417281 Bescheid

Zsolt Balog, Sandfortskamp 10, 48159 Münster 20.9.2023 51 42 0111 BA 11864 Bescheid

Kateryna Nersesian, Skagerrakstraße 13,  
48145 Münster

18.9.2023 51 42 0112 Ne 12255 Bescheid

Tim Lucas Bolz, Dieckmannstr. 5, 48161 Münster 5.9.2023 59.3513.419721 Bescheid

Leyla Al-Khazaly, Büscher-Eilert-Str. 11,  
48612 Horstmar

13.9.2023 59.3713.540429 Bescheid

beautifulbits UG (haftungsbeschränkt),  
Geschäftsführer Kai Lemke, 
Grevener Straße 3, 48149 Münster

24.7.2023 20.30.0110 - 
00008793ZV0012

Bescheid

Alexander Miller, Salzmannstraße 73 a,  
48147 Münster

25.9.2023 32.22.RE VA1/MS-A1998 Bescheid

Tim Baldus, Idenbrockplatz 25,
48159 Münster

25.9.2023 32.22.RE VA1/MS-TI380 Bescheid

*  Enthält das Schriftstück eine Ladung zu einem Termin, kann das Versäumen dieses Termins Rechtsnachteile  
zur Folge haben
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Name und letzte bekannte Anschrift des  
Zustellungsadressaten

Datum des 
Schriftstücks

Aktenzeichen des 
Schriftstücks

Art des  
Schriftstücks *

Dominik Hegemann, Davertstraße 43, 48163 Münster 20.9.2023 59.3713.417281 Bescheid

Zsolt Balog, Sandfortskamp 10, 48159 Münster 20.9.2023 51 42 0111 BA 11864 Bescheid

Kateryna Nersesian, Skagerrakstraße 13,  
48145 Münster

18.9.2023 51 42 0112 Ne 12255 Bescheid

Tim Lucas Bolz, Dieckmannstr. 5, 48161 Münster 5.9.2023 59.3513.419721 Bescheid

Leyla Al-Khazaly, Büscher-Eilert-Str. 11,  
48612 Horstmar

13.9.2023 59.3713.540429 Bescheid

beautifulbits UG (haftungsbeschränkt),  
Geschäftsführer Kai Lemke, 
Grevener Straße 3, 48149 Münster

24.7.2023 20.30.0110 - 
00008793ZV0012

Bescheid

Alexander Miller, Salzmannstraße 73 a,  
48147 Münster

25.9.2023 32.22.RE VA1/MS-A1998 Bescheid

Tim Baldus, Idenbrockplatz 25,
48159 Münster

25.9.2023 32.22.RE VA1/MS-TI380 Bescheid

*  Enthält das Schriftstück eine Ladung zu einem Termin, kann das Versäumen dieses Termins Rechtsnachteile  
zur Folge haben



196   Amtsblatt Nr. 20 vom 29. September 2023



197   Amtsblatt Nr. 20 vom 29. September 2023



198   Amtsblatt Nr. 20 vom 29. September 2023

Impressum

Herausgeberin: Stadt Münster
 Amt für Kommunikation
 Stadthaus 1, Klemensstraße 10, 
 48143 Münster
Redaktion:  Olesya Schaudin
 Telefon 02 51/4 92-13 02
 Fax 02 51/4 92-77 12
 E-Mail:  
 Schaudin@stadt-muenster.de
Druck:  Personal- und Organisationsamt
 Expedition und Druck

Das Amtsblatt wird veröffentlicht unter:
www.stadt-muenster.de/amtsblatt.html.
Es ist auch eine gedruckte Ausgabe erhältlich.
Jahres-Abonnement: 32 Euro. Kündigung spätestens bis 
zum 15. Dezember für den 1. Januar des Folgejahres.
Einzelnummern gibt es in der Münster-Information im 
Stadthaus 1.


	Amtsblatt der Stadt Münster vom 29.9.2023
	Beschluss zur Änderung des Beschlusses zur 49. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Münster im Stadtbezirk Münster-Südost im Stadtteil Wolbeck im Bereich Freckenhorster Straße / Kreuzbach
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